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203010 
Ordnung 

des berufsbegleitenden Vorbereitungsdienstes 
und der Zweiten Staatsprüfung 

für Lehrämter an Schulen 
(OVP-B) 

Vom 24. Juli 2003 

Aufgrund der §§ 3 Abs. 4, 18 Abs. 4 und 20 Abs. 6 des 
Gesetzes über die Ausbildung für Lehrämter an öffent
lichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz LABG) vom 2. 
Juli 2002 (GV. NRW S. 325), geändert durch Gesetz vom 
8. Juli 2003 (GV. NRW. S. 413), wird im Einvernehmen mit 
dem Innenministerium und dem Finanzministerium ver
ordnet: 

§ 1 
§ 2 

§ 3 

§ 4 
§ 5 

§ 6 
§ 7 

§ 8 
§ 9 

§ 10 
§ 11 
§ 12 
§ 13 

Inhalt 
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Vorbereitungsdienst. Beendigung des Vorberei
tungsdienstes 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 
Dauer des Vorbereitungsdienstes 
Ausbildung im Vorbereitungsdienst 
Verantwortung für die Ausbildung an Studiensemi
naren und Schulen 
Ausbildung an Studienseminaren 
Ausbildung an Schulen 
Planungs- und Entwicklungsgespräch 
Abschlussbeurteilungen 

Zweiter Teil 
Erwerb mehrerer Lehrämter 

§ 14 Erwerb mehrerer Lehrämter 

Dritter Teil 
Zweite Staatsprüfung 

§ 15 Zweck und Verfahren der Prüfung 
§ 16 Besondere Prüfung in Erziehungswissenschaft und 

im Unterrichtsfach des didaktischen Grundlagen
studiums 

Vierter Teil 
Schlussbestimmungen 

§ 1 7 Schwerbehinderung 
§ 18 VerwaltungsYorschriften, Ministerium 
§ 19 In-Kraft-Treten. Außer-Kraft-Treten 

Erster Teil 
Berufsbegleitender Vorbereitungsdienst 

§ 1 
Ziel der Verordnung 

Diese Verordnung regelt den berufsbegleitenden Vorbe
reitungsdienst für Bewerberinnen und Bewerber, die ein 
Studium an einer Hochschule abgeschlossen haben und 
über eine berufspraktische Tätigkeit verfügen. Der Vor
bereitungsdienst führt über eine Zweite Staatsprüfung 
zur Befähigung für ein Lehramt an Schulen im Land 
Nordrhein-Westfalen. 

§2 
Voraussetzung für die 

Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

(1) Zum Vorbereitungsdienst für ein Lehramt kann 
zugelassen werden, wer 

1. die Erste Staatsprüfung für das angestrebte Lehramt 
oder eine Prüfung bestanden hat, die als Erste Staats
prüfung für das angestrebte Lehramt anerkannt wor
den ist, und 

2. nach Abschluss des Studiums eine mindestens zwei
jährige berufspraktische Tätigkeit oder eine mindes
tens zweijährige Betreuung eines minderjährigen Kin
des nachweisen kann und 

3. in den Schuldienst des Landes Nordrhein-Westfalen 
eingestellt ist oder zum Zeitpunkt der Zulassung zum 
Vorbereitungsdienst in den Schuldienst eingestellt 
werden soll und 

4. im Zweifelsfall die erforderlichen deutschen Sprach
kenntnisse nachweist. 

(2) Die Zulassung soll nicht erfolgen. wenn die Bewer
berin oder der Bewerber nach einer früheren Entlassung 
aus dem Vorbereitungsdienst die Wiedereinstellung bean
tragt, es sei denn. dass die Beendigung aus wichtigem 
Grund erfolgt ist. Sie ist ausgeschlossen. wenn eine ent
sprechende Zweite Staatsprüfung endgültig nicht 
bestanden wurde. 

§ 3 
Ausbildungsbehörde, Dienstort 

Ausbildungsbehörde ist die Bezirksregierung; sie weist 
die Bewerberinnen und Bev,rerber den Studienseminaren 
zu. Dienstort ist die Schule. 

§ 4 

Zulassung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zum Vorbereitungsdienst 
ist an die Bezirksregierung zu richten, in deren Bezirk die 
Schule liegt, an der die Einstellung erfolgte oder erfolgen 
soll. Der Antrag muss mit den erforderlichen Unterlagen 

1. für den Zulassungstermin zum Beginn des Schulhalb
jahres spätestens bis zum 15. Dezember des Vorjahres 
und 

2. für den Zulassungstermin zum Beginn des Schuljahres 
spätestens bis zum 15. Juli 

vorliegen. 

Dies gilt nicht für diejenigen Antragstellerinnen und 
Antragsteller, die zwischen den genannten Terminen und 
den jeweils folgenden Zulassungsterminen ein Einstel
lungsangebot erhalten. Diese haben den Antrag unver
züglich nach dem Einstellungsangebot zu stellen. 

(2) Bei Fristversäumnis ist die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand ausgeschlossen. 

§ 5 
Vorbereitungsdienst. 

Beendigung des Vorbereitungsdienstes 

(1) Grundlage des Vorbereitungsdienstes ist ein 
Arbeitsverhältnis zum Land Nordrhein-Westfalen als 
Lehrerin oder Lehrer im Angestelltenverhältnis. Der Vor
bereitungsdienst erfolgt daneben im Rahmen eines 
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses, für des
sen Absolvierung die Lehrerinnen und Lehrer sieben 
Anrechnungsstunden auf ihre Unterrichtsverpflichtung 
erhalten. 

(2) Über die Anrechnungsstunden hinaus können aus 
dem Vorbereitungsdienst im Rahmen des öffentlich
rechtlichen Ausbildungsverhältnisses keine finanziellen 
Ansprüche geltend gemacht werden. 

(3) Mit der schriftlichen Bekanntgabe der Entschei
dung über das Bestehen der Prüfung oder das Nichtbe
stehen der Wiederholungsprüfung enden der Vorberei
tungsdienst und das öffentlich-rechtliche Ausbildungs
verhältnis. 

(4) Erfüllt eine Lehrerin oder ein Lehrer die an sie oder 
an ihn zu stellenden Anforderungen in körperlicher, geis
tiger oder charakterlicher Hinsicht nicht oder werden 
fortgesetzt mangelhafte oder ungenügende Leistungen 
erbracht, so kann sie oder er aus dem Vorbereitungs
dienst entlassen werden. Sie oder er kann auch entlassen 
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werden, wenn ein ,vichtiger Grund für eine Entlassung 
vorliegt. insbesondere wenn sie oder er ihre oder seine 
Pflichten gröblich verletzt oder sich als ungeeignet oder 
unwürdig erweist. 

(5) Das dem Vorbereitungsdienst zu Grunde liegende 
Arbeitsverhältnis kann auch in Teilzeitform absolviert 
werden, wobei der Umfang der Unterrichtstätigkeit an 
der Schule mindestens die Hälfte der Unterrichtsver
pflichtung von in Vollzeit beschäftigten Lehrkräften 
betragen muss. Die Ausbildung am Studienseminar in 
Teilzeitform ist nicht möglich. 

§ 6 
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

Der Vorbereitungsdienst baut auf einem abgeschlosse
nen Hochschulstudium auf. Er ist so anzulegen, dass 
Lehrerinnen und Lehrer in einem kontinuierlichen wis
senschaftlich fundierten Prozess ihre berufliche Hand
lungsfähigkeit. bezogen auf alle Lehrerfunktionen, 
erwerben. Im Verlauf des Vorbereitungsdienstes entwi
ckeln sie die erforderlichen Qualifikationen in den mit
einander verbundenen Handlungsfeldern. Der Vorberei
tungsdienst vermittelt insbesondere die Fähigkeit. 

1. didaktisch. methodisch und fachwissenschaftlich 
fachbezogenen und fachübergreifenden Unterricht zu 
planen und durchzuführen, 

2. selbstständig und im Zusammenwirken mit Kolle
ginnen und Kollegen Unterricht auch im Sinne einer 
Qualitätssicherung zu evaluieren. 

3. dem Erziehungsauftrag der Schule entsprechend 
Schülerinnen und Schüler in der Enhvicklung ihrer Per
sönlichkeit und ihrer sozialen Rolle zu unterstützen. 

4. sich mit den an der Erziehung und Bildung Beteilig
ten über die Gestaltung und Weiterentwicklung der schu
lischen Arbeit zu verständigen, 

5. die gesamte Tätigkeit im beruflichen Handlungsfeld 
selbstständig. selbstverantv,:ortlich und selbstkritisch zu 
planen, zu realisieren und zu evaluieren. 

Die Ausbildung richtet sich nach den Richtlinien und 
Lehrplänen für die Schule sowie nach den Vorgaben für 
den Vorbereitungsdienst. 

§ 7 
Dauer des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert 24 Monate. 

(2) Von Amts \Vegen sind Zeiten eines für das ange
strebte oder ein vergleichbares Lehramt geleisteten Vor
bereitungsdienstes anzurechnen. Auf Antrag können Zei
ten einer beruflichen Tätigkeit, die nach Art und Umfang 
geeignet ist. die für das angestrebte Lehramt erforder
lichen Fähigkeiten zu vermitteln. auf den Vorbereitungs
dienst angerechnet werden; es sind jedoch mindestens 
zwölf Monate zu leisten. 

(3) Der Vorbereitungsdienst kann auf Antrag aus 
besonderen Gründen um bis zu sechs Monate verlängert 
werden, wenn das Arbeitsverhältnis dies zulässt oder es 
verlängert wird. 

(4) Bei der Entscheidung der Ausbildungsbehörde über 
eine Anrechnung oder Verlängerung des Vorbereitungs
dienstes ist der Ausbildungsstand zu berücksichtigen 
und festzulegen, zu welchen Zeitpunkten die Beurteilun
gen nach§ 13 abzugeben sind. Das zuständige Prüfungs
amt ist zu beteiligen. 

§ 8 
Ausbildung im Vorbereitungsdienst 

Die Ausbildung findet in zwei Fächern der Ersten 
Staatsprüfung statt. Ausgenommen hiervon sind Erste 
Staatsprüfungen, die lediglich in einem Fach abgelegt 
werden konnten. An die Stelle eines der beiden Fächer 
der Ersten Staatsprüfung kann nach Wahl der Lehrerin 
oder des Lehrers das Fach einer Enveiterungsprüfung 
zur Ersten Staatsprüfung treten. 

§ 9 
Verantwortung für die Ausbildung 
an Studienseminaren und Schulen 

(1) Im Rahmen der in§ 6 festgelegten Ausbildungsauf
gaben von Studienseminar und Schule gestalten die Leh
rerinnen und Lehrer ihre Ausbildung eigenverantwort
lich. 

(2) Die Gesamtverantwortung für die Durchführung 
der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer trägt die 
Leiterin oder der Leiter des Studienseminars. 

(3) Die Leitungen von Studienseminar und Schule ver
ant\vorten die schulpraktische Ausbildung im Rahmen 
ihrer jev,:eiligen Funktionen gemeinsam. Sie erfüllen die 
daraus erwachsenden Aufgaben in engem Zusammen-wir
ken auf der Grundlage von organisatorischen Abspra
chen im Interesse einer ordni.;.ngsgemäßen Ausbildung. 
Dabei werden sie von der Bezirksregierung unterstützt. 

§ 10 
Ausbildung an Studienseminaren 

(1) Die Studienseminare legen auf der Grundlage des 
Ausbildungsauftrages so·wie im Rahmen geltender Aus
bildungsvorschriften die besonderen Ziele und Schwer
punkte der Ausbildungsarbeit in einem Studienseminar
programm fest. Sie nehmen die Ausbildungsaufgaben im 
Hauptseminar. in Fachseminaren und in anderen Veran
staltungsformen v,;ahr. Auf der Grundlage des Studiense
minarprogramms überprüfen die Studienseminare in 
regelmäßigen Abständen die Durchführung und den 
Erfolg ihrer Arbeit. Für die Ausbildungsaufgaben stehen 
durchschnittlich sieben Wochenstunden zur Verfügung. 

(2) Für die Durchführung von Ausbildungsveranstal
tungen ist dem Studienseminar v.:öchentlich ein Tag vor
behalten. Weitere Absprachen zwischen dem Studiense
minar und den Schulen sind möglich. 

(3) Die Lehrerinnen und Lehrer sind zur Teilnahme an 
den Ausbildungsveranstaltungen verpflichtet. 

§ 11 
Ausbildung an Schulen 

(1) Die schulpraktische Ausbildung umfasst Unterricht 
und Hospitation. Sie erstreckt sich auch auf außerunter
richtliche Aufgabenfelder der Schule. Hauptseminarlei
terinnen und Hauptseminarleiter sowie Fachleiterinnen 
und Fachleiter besuchen die Lehrerinnen und Lehrer im 
1-:nterricht. Diese Unterrichtsbesuche dienen der Anlei
tung. Beratung und Unterstützung. Die Zahl der Besuche 
richtet sich nach den Erfordernissen der Ausbildung. Die 
Besuche sind auch Grundlage für die Langzeitbeobach
tung gemäß § 13. 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter berücksich
tigt bei der Unterrichtsverteilung die Notwendigkeit der 
Ausbildung in mehreren Jahrgangsstufen der Schulform. 

§ 12 
Planungs- und 

Entwicklungsgespräch 
(1) Am Ende des zweiten Ausbildungshalbjahres führt 

die Lehrerin oder der Lehrer mit je einer Vertreterin oder 
einem Vertreter ihrer oder sei::J.er Wahl von Schule und 
Seminar ein Planungs- und Entwicklungsgespräch. 

(2) Das Planungs- und Entwicklungsgespräch soll sich 
auf die Entwicklung von Qualifikationen und den 
erreichten Ausbildungsstand beziehen und Perspektiven 
für die weitere Ausbildung in Schule und Studienseminar 
aufzeigen. 

§ 13 
Abschlussbeurteilungen 

(1) Verlauf und Erfolg des Vorbereitungsdienstes wer
den mit einer zusammeruassen:len Note bewertet. 
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(2) Die zusammenfassende Note wird aus den Noten 
der abschließenden Beurteilungen der Seminarausbilde
rinnen und Seminarausbilder und der Schulleiterin oder 
des Schulleiters gebildet. Die Schulleiterinnen und 
Schulleiter können sich in ihrer Funktion in der Ausbil
dung durch ihre Vertreterinnen oder Vertreter oder mit 
Zustimmung der zuständigen Schulaufsichtsbehörde 
durch eine Lehrerin oder einen Lehrer mit besonderer 
Funktion vertreten lassen. 

(3) Die abschließenden Beurteilungen der Seminaraus
bilderinnen und Seminarausbilder und der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bewerten Eignung und Leistung der 
Lehrerin oder des Lehrers umfassend auf der Grundlage 
ihrer jeweils funktionsspezifischen Erkenntnisse. Die 
Hauptseminarleiterin oder der Hauptseminarleiter 
erstellen ihre Beurteilung unter Berücksichtigung der 
Beurteilungen der Fachleiterinnen und Fachleiter. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter beurteilt die Lehrerin
nen und Lehrer auf der Grundlage eigener Langzeitbeob
achtung im Hinblick auf die unterrichtlichen Erfolge und 
das pädagogische Handeln. Die Noten der abschließen
den Beurteilungen müssen spätestens zwei Monate vor 
dem Ende des Vorbereitungsdienstes dem Prüfungsamt 
mitgeteilt werden. 

(4) Das Prüfungsamt legt die zusammenfassende Note 
fest. Sie wird aus der durch sechs geteilten Summe der 
dreifach gewichteten Note der Schulleiterin oder des 
Schulleiters und den einfach gewichteten Noten der drei 
Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder errechnet. 

(5) Die abschließenden Beurteilungen sind den Lehre
rinnen und Lehrern unverzüglich auszuhändigen. Sie 
haben das Recht zu einer schriftlichen Gegenäußerung 
innerhalb einer Woche. Ein Widerspruchsrecht gemäß 
§ 68 VwGO besteht nur im Rahmen der Feststellung des 
Prüfungsergebnisses. 

Zweiter Teil 
Erwerb mehrerer Lehramtsbefähigungen 

§ 14 
Erwerb mehrerer 

Lehramtsbefähigungen 

Lehrerinnen und Lehrer, die vor Antritt des Vorberei
tungsdienstes oder während des Vorbereitungsdienstes 
eine Erste Staatsprüfung in einem weiteren Lehramt 
erwerben oder denen eine weitere Erste Staatsprüfung 
anerkannt wurde, absolvieren den Vorbereitungsdienst 
für das Lehramt, das der Schulform entspricht, in der sie 
in den Schuldienst eingestellt wurden oder werden. Sie 
erwerben nach erfolgreichem Ablegen der Zweiten 
Staatsprüfung für dieses Lehramt die Lehramtsbefähi
gung für beide Lehrämter. 

Dritter Teil 
Zweite Staatsprüfung 

§ 15 
Zweck und Verfahren der Prüfung 

In der Zweiten Staatsprüfung wird festgestellt. ob die 
Lehrerin oder der Lehrer das Ziel des Vorbereitungsdiens
tes erreicht hat. Die Bestimmungen der Ordnung des Vor
bereitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung für 
Lehrämter an Schulen (OVP) in der jeweils geltenden 
Fassung zur Zweiten Staatsprüfung gelten entsprechend. 

§ 16 
Besondere Prüfung 

in Erziehungswissenschaft und im Unterrichtsfach 
des didaktischen Grundlagenstudiums 

(1) Prüflinge, deren Hochschulabschlussprüfung als 
Erste Staatsprüfung oder als Teilprüfung der Ersten 
Staatsprüfung anerkannt worden ist, die aber erzie
hungswissenschaftliche Studien und das didaktische 
Grundlagenstudium in einem Unterrichtsfach noch nicht 
durch Prüfungen nachgewiesen haben, erbringen diese 
Nachweise im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung in 
gesonderten Prüfungen. Diese müssen spätestens bis zum 
Ende des zweiten Ausbildungshalbjahres abgeschlossen 
sein. 

(2) Das Prüfungsamt bestimmt für jeden Prüfling einen 
Prüfungsausschuss. Dem Prüfungsausschuss gehören an: 

1. schul- und ausbildungsfachliche Vertreterinnen und 
Vertreter der oberen oder unteren Schulaufsichtsbe
hörden oder Seminarausbilderinnen und Seminaraus
bilder als Vorsitzende oder Vorsitzender, 

2. die Leiterin oder der Leiter des Vorbereitungskurses 
auf diese Prüfung, 

3. eine weitere Hauptseminarleiterin oder ein weiterer 
Hauptseminarleiter. 

(3) Die Prüfung besteht jeweils aus einem Kolloquium 
von 60 Minuten Dauer. Die Regelungen der Ordnung der 
Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen zum 
erziehungswissenschaftlichen Studium und zum didakti
schen Grundlagenstudium gelten entsprechend. Die 
Bezirksregierungen richten entsprechende Vorberei
tungskurse ein. Die Noten für die Prüfungen bleiben im 
Gesamtergebnis der Zweiten Staatsprüfung unberück
sichtigt. Sie sind dem Prüfling nach der jeweiligen Prü
fung bekannt zu geben. Das Prüfungsamt stellt entspre
chende Bescheinigungen aus. 

(4) Erreicht der Prüfling in den Prüfungen nicht jeweils 
mindestens die Note .,ausreichend" (4,0) oder wird die 
jeweilige Prüfung nicht in der Frist gemäß Absatz 1 
Satz 2 abgelegt, gilt sie als nicht bestanden. Sie kann nur 
einmal wiederholt werden, und zwar innerhalb der fol
genden drei Monate. Wird auch die Wiederholungsprü
fung nicht bestanden oder ist die Prüfung auch nach der 
Verlängerungszeit von drei Monaten nicht abgelegt wor
den, wird der Prüfling vom Verfahren der Zweiten 
Staatsprüfung ausgeschlossen und aus dem Vorberei
tungsdienst entlassen. 

Vierter Teil 

Schlussbestimmungen 

§ 17 
Schwerbehinderung 

(1) Soweit konkrete Regelungen fehlen, können 
Schwerbehinderten auf Antrag Erleichterungen in Aus
bildung und Prüfung unter Berücksichtigung der Richtli
nien zur Durchführung des Schwerbehindertengesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung in angemessenem 
Umfange gewährt werden. 

(2) Über den Antrag auf Erleichterung bei der Ausbil
clung entscheidet die zuständige Ausbildungsbehörde. 
Uber den Antrag auf Prüfungserleichterung entscheidet 
das Prüfungsamt. 

§ 18 
Verwaltungsvorschriften, 

Ministerium 

(1) Das Ministerium erlässt die zur Ausführung dieser 
Bestimmungen erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

(2) Ministerium im Sinne dieser Verordnung ist das 
Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 

§ 19 

In-Kraft-Treten. 
Außer-Kraft-Treten 

(1) Diese Verordnung tritt zum 15. September 2003 in 
Kraft. Sie tritt zum 15. September 2008 außer Kraft. 

(2) Lehrerinnen und Lehrer, die sich zum Zeitpunkt des 
Außer-Kraft-Tretens noch in der Ausbildung befinden, 
beenden die Ausbildung nach den Bestimmungen dieser 
Verordnung. 

Düsseldorf, den 24. Juli 2003 

Die Ministerin 
für Schule, Jugend und Kinder 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
Ute Schäfer 

- GV. NRW 2003 S. 438. 
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205 
Bekanntmachung der Neufassung 

des Polizeigesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(PolG NRW) 
Vom 25. Juli 2003 

Auf Grund des Artikels 2 des Gesetzes zur Änderung 
des Polizeigesetzes und Ordnungsbehördengesetzes vom 
8. Juli 2003 (GV. NRW. S. 410) wird nachstehend der 
Wortlaut des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein
Westfalen (PolG NRW) in der vom 25. Juli 2003 an gel
tenden Fassung bekannt gemacht. 

Die Neufassung berücksichtigt 

1. die Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 
1990 (GV. NRW. S. 70, ber. S. 580), 

2. das Änderungsgesetz vom 24. November 1992 (GV. 
NRW. S. 446), 

3. das Änderungsgesetz vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 
S. 452), 

4. das Änderungsgesetz vom 18. Dezember 2001 (GV. 
NRW. S. 870), 

5. Artikel 1 des eingangs erwähnten Gesetzes. 

Düsseldorf, den 25. Juli 2003 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 
§ 6 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Fritz Behrens 

Polizeigesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(PolG NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 25. Juli 2003 

Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 
Aufgaben und allgemeine Vorschriften 

Aufgaben der Polizei 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Ermessen, Wahl der Mittel 

Verantwortlichkeit für das Verhalten von Perso
nen 

Verantwortlichkeit für den Zustand von Sachen 

Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Perso
nen 

§ 7 Einschränkung von Grundrechten 

Zweiter Abschnitt 
Befugnisse der Polizei 

Erster Unterabschnitt 
Allgemeine Befugnisse, Begriffsbestimmung 

§ 8 Allgemeine Befugnisse, Begriffsbestimmung 

Zweiter Unterabschnitt 
Datenverarbeitung 

Erster Titel 
Datenerhebung 

I. 
Befragung, Auskunftspflicht, 

allgemeine Regeln der Datenerhebung, Vorladung 
§ 9 Befragung, Auskunftspflicht, allgemeine Regeln 

der Datenerhebung 

§ 10 Vorladung 

§ 11 

§ 12 

§ 13 

§ 14 

§ 15 

§ 15a 

II. 
Datenerhebung in bestimmten Fällen 

Erhebung von Personaldaten zur Vorbereitung für 
die Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfäl-
len 

Identitätsfeststellung 

Prüfung von Berechtigungsscheinen 

Erkennungsdienstliche Maßnahmen 

Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen 
und Ansammlungen 

Datenerhebung durch den offenen Einsatz 
optisch-technischer Mittel 

§ 15b Datenerhebung zur Eigensicherung 

§ 16 

§ 17 

§ 18 

§ 19 

§ 20 

§ 21 

§ 22 

§ 23 

§ 24 

§ 25 

§ 26 

§ 27 

§ 28 

§ 29 

III. 
Besondere Mittel der Datenerhebung 

Datenerhebung durch Observation 

Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz 
technischer Mittel zur Anfertigung von Bildauf
nahmen und Bildaufzeichnungen 

Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz 
technischer Mittel zum Abhören und Aufzeichnen 
des gesprochenen Wortes 

Datenerhebung durch c.en Einsatz von Personen, 
deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten 
nicht bekannt ist 

Datenerhebung durch den Einsatz Verdeckter 
Ermittler 

Polizeiliche Beobachtung 

Zweiter Titel 
Datenspeicherung, 

Datenveränderung und Datennutzung 
Allgemeine Regeln über die Dauer der Datenspei
cherung 

Zweckbindung bei der Datenspeicherung, Daten
veränderung und Datennutzung 

Speicherung, Veränderung und Nutzung von 
Daten 

Datenabgleich 

Dritter Titel 
Datenübermittlung 

I. 
Allgemeine Regeln der Datenübermittlung 
Allgemeine Regeln der Datenübermittlung 

II. 
Datenübermittlung durch die Polizei 

Datenübermittlung zwischen Polizeibehörden 

Datenübermittlung an öffentliche Stellen, an aus
ländische öffentliche Stellen sowie an über- und 
zwischenstaatliche Stellen 

Datenübermittlung an Personen oder an Stellen 
außerhalb des öffentlichen Bereichs 

III. 
Datenübermittlung an die Polizei 

§ 30 Datenübermittlung an die Polizei 

IV. 
Rasterfahndung 

§ 31 Rasterfahndung 

Vierter Titel 
Berichtigung, Löschung 
und Sperrung von Daten 

§ 32 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 
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§ 33 

§ 34 

§ 34a 

Fünfter Titel 
Sicherung des Datenschutzes 

Errichtung von Dateien, Umfang des Verfahrens-
verzeichnisses, Freigabe von Programmen, auto-
matisiertes Abrufverfahren 

Dritter Unterabschnitt 

Platzverweisung, Wohnungsverweisung 
und Rückkehrverbot zum Schutz 

vor häuslicher Gewalt 

Platzverweisung 

Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot zum 
Schutz vor häuslicher Gewalt 

Vierter Unterabschnitt 
Gewahrsam 

§ 35 Gewahrsam 

§ 36 Richterliche Entscheidung 

§ 37 Behandlung festgehaltener Personen 

§ 38 Dauer der Freiheitsentziehung 

§ 39 

§ 40 

§ 41 

§ 42 

§ 43 

§ 44 

§ 45 

§ 46 

§ 47 

§ 48 

§ 49 

§ 50 

§ 51 

§ 52 

§ 53 

§ 54 

§ 55 

§ 56 

§ 57 

Fünfter Unterabschnitt 
Durchsuchung 

Erster Titel 
Durchsuchung von Personen 

Durchsuchung von Personen 

Zweiter Titel 
Durchsuchung von Sachen 

Durchsuchung von Sachen 

Dritter Titel 
Betreten und Durchsuchung 

von Wohnungen 

Betreten und Durchsuchung von Wohnungen 

Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen 

Sechster Unterabschnitt 
Sicherstellung und Verwahrung 

Sicherstellung 

Verwahrung 

Verwertung, Vernichtung 

Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlö
ses, Kosten 

Dritter Abschnitt 
Vollzugshilfe 

Vollzugshilfe 

Verfahren 

Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung 

Vierter Abschnitt 
Zwang 

Erster Unterabschnitt 
Erzwingung von Handlungen, Duldungen 

und Unterlassungen 

Zulässigkeit des Verwaltungszwanges 

Zwangsmittel 

Ersatzvornahme 

Zwangsgeld 

Ersatzzwangshaft 

Unmittelbarer Zwang 

Androhung der Zwangsmittel 

Zweiter Unterabschnitt 
Anwendung unmittelbaren Zwanges 

Rechtliche Grundlagen 

§ 58 

§ 59 

§ 60 

§ 61 

§ 62 

§ 63 

§ 64 

§ 65 

§ 66 

Begriffsbestimmungen, zugelassene Waffen 

Handeln auf Anordnung 

Hilfeleistung für Verletzte 

Androhung unmittelbaren Zwanges 

Fesselung von Personen 

Allgemeine Vorschriften für den Schussv,;affenge
brauch 

Schusswaffengebrauch gegen Personen 

Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer 
Menschenmenge 

Besondere Waffen, Sprengmittel 

Fünfter Abschnitt 
Entschädigungsansprüche 

§ 67 Entschädigungsansprüche 

Sechster Abschnitt 
Verwaltungsvorschriften 

§ 68 Verwaltungsvorschriften 

Erster Abschnitt 
Aufgaben und allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Aufgaben der Polizei 

(1) Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit abzuwehren (Gefahrenabwehr). 
Sie hat im Rahmen dieser Aufgabe Straftaten zu verhü
ten sowie für die Verfolgung künftiger Straftaten vorzu
sorgen (vorbeugende Bekämpfung von Straftaten) und 
die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung 
und das Handeln in Gefahrenfällen zu treffen. Sind außer 
in den Fällen des Satzes 2 neben der Polizei andere 
Behörden für die Gefahrenabwehr zuständig, hat die 
Polizei in eigener Zuständigkeit tätig zu werden, soweit 
ein Handeln der anderen Behörden nicht oder nicht 
rechtzeitig möglich erscheint. Die Polizei hat die zustän
digen Behörden, insbesondere die Ordnungsbehörden, 
unverzüglich von allen Vorgängen zu unterrichten, die 
deren Eingreifen erfordern. 

(2) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach 
diesem Gesetz nur dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht 
rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche 
Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder 
wesentlich erschwert werden würde. 

(3) Die Polizei leistet anderen Behörden Vollzugshilfe 
(§§ 4 7 bis 49). 

(4) Die Polizei hat ferner die Aufgaben zu erfüllen, die 
ihr durch andere Rechtsvorschriften übertragen sind. 

(5) Maßnahmen, die in Rechte einer Person eingreifen, 
darf die Polizei nur treffen, wenn dies auf Grund dieses 
Gesetzes oder anderer Rechtsvorschriften zulässig ist. 
Soweit die Polizei gemäß Absatz 1 Satz 2 für die Verfol
gung künftiger Straftaten vorsorgt oder die erforder
lichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das Han
deln in Gefahrenfällen trifft. sind Maßnahmen nur nach 
dem zweiten Unterabschnitt „Datenverarbeitung" des 
Zweiten Abschnittes dieses Gesetzes zulässig. 

§ 2 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnah
men hat die Polizei diejenige zu treffen, die den einzelnen 
und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten 
beeinträchtigt. 

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil füh
ren, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Ver
hältnis steht. 

(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr 
Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass er nicht erreicht 
werden kann. 
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§ 3 
Ermessen, Wahl der Mittel 

(1) Die Polizei trifft ihre Maßnahmen nach pflichtge
mäßem Ermessen. 

(2) Kommen zur Abwehr einer Gefahr mehrere Mittel 
in Betracht, so genügt es, wenn eines davon bestimmt 
wird. Der betroffenen Person ist auf Antrag zu gestatten, 
ein anderes ebenso wirksames Mittel anzuwenden. sofern 
die Allgemeinheit dadurch nicht stärker beeinträchtigt 
wird. 

§ 4 

Verantwortlichkeit für das Verhalten 
von Personen 

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, so sind die 
Maßnahmen gegen diese Person zu richten. 

(2) Ist die Person noch nicht 14 Jahre alt oder ist für sie 
zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer 
bestellt, können Maßnahmen auch gegen die Person 
gerichtet werden, die zur Aufsicht über sie verpflichtet 
ist. Dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers 
die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetz
buchs bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst. 

(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung 
bestellt ist, die Gefahr in Ausführung der Verrichtung, so 
können Maßnahmen auch gegen die Person gerichtet 
werden, die die andere zu der Verrichtung bestellt hat. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit 
andere Vorschriften dieses Gesetzes oder andere Rechts
vorschriften bestimmen, gegen wen eine Maßnahme zu 
richten ist. 

§ 5 
Verantwortlichkeit 

für den Zustand von Sachen 

(1) Geht von einer Sache oder einem Tier eine Gefahr 
aus, so sind die Maßnahmen gegen den Inhaber der tat
sächlichen Gewalt zu richten. Soweit nichts anderes 
bestimmt ist, sind die nachfolgenden für Sachen gelten
den Vorschriften entsprechend auf Tiere anzuwenden. 

(2) Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer 
oder einen anderen Berechtigten gerichtet ,verden. Das 
gilt nicht, wenn der Inhaber der tatsächlichen Gev,:alt 
diese ohne den Willen des Eigentümers oder Berechtigten 
ausübt. 

(3) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so 
können die Maßnahmen gegen denjenigen gerichtet wer
den, der das Eigentum an der Sache aufgegeben hat. 

(4) § 4 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 6 
Inanspruchnahme 

nicht verantwortlicher Personen 

(1) Die Polizei kann Maßnahmen gegen andere Perso
nen als die nach den §§ 4 oder 5 Verantwortlichen rich
ten, wenn 

1. eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist, 
2. Maßnahmen gegen die nach den §§ 4 oder 5 Verant

wortlichen nicht oder nicht rechtzeitig möglich sind 
oder keinen Erfolg versprechen, 

3. die Polizei die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig 
selbst oder durch Beauftragte abwehren kann und 

4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und 
ohne Verletzung höherwertiger Pflichten in Anspruch 
genommen werden können. 

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur aufrech
terhalten werden, solange die Abwehr der Gefahr nicht 
auf andere Weise möglich ist. 

(3) § 4 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 7 
Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf 

Leben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 
Satz 1 des Grundgesetzes), 

Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 des Grundgeset
zes), 

Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes) und 

Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund
gesetzes) eingeschränkt. 

Zweiter Abschnitt 
Befugnisse der Polizei 

Erster Unterabschnitt 
Allgemeine Befugnisse, Begriffsbestimmung 

§ 8 
Allgemeine Befugnisse, 

Begriffsbestimmung 

(1) Die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen tref
fen. um eine im einzelnen Falle bestehende, konkrete 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit (Gefahr) abzuweh
ren, soweit nicht die §§ 9 bis -16 die Befugnisse der Poli
zei besonders regeln. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgc1ben, die der Polizei durch 
andere Rechtsvorschriften zuge·wiesen sind (§ 1 Abs. 4), 
hat sie die dort vorgesehenen Befugnisse. Soweit solche 
Rechtsvorschriften Befugnisse der Polizei nicht regeln. 
hat sie die Befugnisse, die ihr nach diesem Gesetz zuste
hen. 

(3) Straftaten von erheblicher Bedeutung sind insbe
sondere Verbrechen so,vie die in § 138 des Strafgesetzbu
ches genannten Vergehen. Vergehen nach§ 129 des Straf
gesetzbuches und gewerbs- oder bandenmäßig begangene 
Vergehen nach 

1. den§§ 243. 244, 260, 261, 263 bis 264a, 265b, 266. 283. 
283a, 291 oder 324 bis 330 des Strafgesetzbuches, 

2. § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c) oder d) des Waf
fengesetzes, 

3. §§ 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 oder 29a Abs. 1 Nr. 2 des 
Betäubungsmittelgesetzes, 

4. § 92a des Ausländergesetzes. 

Zweiter Unterabschnitt 
Datenverarbeitung 

Erster Titel 
Datenerh,ebung 

1. 
Befragung, Auskunftspflicht, 

allgemeine Regeln der Datenerhebung, 
Vorladung 

§ 9 
Befragung, Auskunftspflicht, 

allgemeine Regeln der Datenerhebung 

(1) Die Polizei kann jede Person befragen, wenn Tatsa
chen die Annahme rechtfertigen, dass sie sachdienliche 
Angaben machen kann, die für die Erfüllung einer 
bestimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich sind. Für 
die Dauer der Befragung kann die Person angehalten 
werden. 

(2) Eine Person, deren Befragung nach Absatz 1 zuläs
sig ist, ist verpflichtet, auf Frage Namen, Vornamen, Tag 
und Ort der Geburt, Wohnanschrift und Staatsangehörig
keit anzugeben. Sie ist zu weiteren Auskünften verpflich
tet, soweit gesetzliche Handlungspflichten bestehen. 

(3) Die Befragung richtet sich an die betroffene Person. 
Ist deren Befragung nicht oder nicht rechtzeitig möglich 
oder würde sie die Erfüllung der polizeilichen Aufgabe 
erheblich erschweren oder gefährden, können die Daten 
auch ohne Kenntnis der betroffenen Person erhoben wer
den, wenn dies zur Aufgabenwahrnehmung gemäß 
Absatz 1 erforderlich ist. 

(4) Befragung und Datenerhebung sind offen durchzu
führen; eine verdeckte Datenerhebung ist nur zulässig, 
wenn dies durch Gesetz zugekssen ist. 
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(5) Die Erhebung personenbezogener Daten zu unbe
stimmten oder noch nicht bestimmbaren Zwecken ist 
unzulässig. Eine Datenerhebung über nicht gefahren
oder tatbezogene Merkmale sm.vie über Erkrankungen 
oder besondere Verhaltensweisen der betroffenen Person 
ist nur zulässig. soweit dies für Identifizierungszwecke 
oder zum Schutz der betroffenen Person. von Polizeivoll
zugsbeamten oder Dritten erforderlich ist. 

(6) Werden durch Befragung Daten bei der betroffenen 
Person oder bei Personen oder Stellen außerhalb des 
öffentlichen Bereichs erhoben, sind diese in geeigneter 
Weise über die Rechtsvorschriften für die Datenerhebung 
sowie ent\lveder über die bestehende Auskunftspflicht 
oder über die Freiwilligkeit der Auskunft aufzuklären, es 
sei denn, dies ist wegen besonderer Umstände offenkun
dig nicht angemessen oder die Erfüllung der polizeilichen 
Aufgaben wird hierdurch erheblich erschwert oder 
gefährdet. 

§ 10 
Vorladung 

(1) Die Polizei kann eine Person schriftlich oder münd
lich vorladen, wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen. dass die Person 
sachdienliche Angaben machen kann, die für die 
Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe 
erforderlich sind, 

2. das zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maß
nahmen erforderlich ist. 

(2) Bei der Vorladung soll deren Grund angegeben wer
den. Bei der Festsetzung des Zeitpunkts soll auf den 
Beruf und die sonstigen Lebensverhältnisse der betroffe
nen Person Rücksicht genommen werden. 

(3) Leistet eine betroffene Person der Vorladung ohne 
hinreichenden Grund keine Folge, so kann sie zwangs
weise durchgesetzt werden. 

1. wenn die Angaben zur Abwehr einer Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich sind, 

2. zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnah
men. 

Die zwangsweise Vorführung darf nur auf Grund rich
terlicher Anordnung erfolgen. es sei denn. dass Gefahr im 
Verzug vorliegt. 

(4) § 136a der Strafprozessordnung gilt entsprechend. 

(5) Für die Entschädigung von Personen. die auf Vorla
dung als Zeugen erscheinen oder die als Sachverständige 
herangezogen werden, gilt das Gesetz über die Entschä
digung von Zeugen und Sachverständigen entsprechend. 

II. 
Datenerhebung in bestimmten Fällen 

§ 11 
Erhebung von Personaldaten 

zur Vorbereitung für die Hilfeleistung 
und das Handeln in Gefahrenfällen 

Die Polizei kann über 
1. Personen, deren Kenntnisse oder Fähigkeiten zur 

Gefahrenabwehr benötigt werden, 
2. Verantwortliche für Anlagen oder Einrichtungen, von 

denen eine erhebliche Gefahr ausgehen kann, 
3. Verantwortliche für gefährdete Anlagen oder Einrich

tungen 
Namen, Vornamen, akademische Grade, Anschriften, 

Telefonnummern und andere Daten über die Erreichbar
keit sowie nähere Angaben über die Zugehörigkeit zu 
einer der genannten Personengruppen erheben, soweit 
dies zur Vorbereitung für die Hilfeleistung und das Han
deln in Gefahrenfällen erforderlich ist. 

§ 12 
Identitätsfeststellung 

(1) Die Polizei kann die Identität einer Person feststel
len, 

1. zur Abwehr einer Gefahr. 

2. wenn sie sich an einem Ort aufhält. von dem Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass 

a) dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeu
tung verabreden, vorbereiten oder verüben, 

b) sich dort Personen treffen. die gegen aufenthalts
rechtliche Strafvorschriften verstoßen, 

c) sich dort gesuchte Straftäter verbergen, 

3. wenn sie sich in einer Verkehrs- oder Versorgungsan
lage oder -einrichtung, einem öffentlichen Verkehrs
mittel, Amtsgebäude oder einem anderen besonders 
gefährdeten Objekt oder in dessen unmittelbarer Nähe 
aufhält und Tatsachen die Annahme rechtfertigen. 
dass in oder an Objekten dieser Art Straftaten began
gen werden sollen. durch die Personen oder diese 
Objekte gefährdet sind, und dies auf Grund der 
Gefährdungslage oder auf die Person bezogener 
Anhaltspunkte erforderlich ist, 

4. an einer Kontrollstelle, die von der Polizei eingerich
tet worden ist, um eine Straftat nach § 129a des Straf
gesetzbuches, eine der in dieser Vorschrift genannten 
Straftaten oder eine Straftat nach § 250 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a) oder b), Abs. 2 Nr. 1, nach § 255 des 
Strafgesetzbuches in den vorgenannten Begehungsfor
men oder nach§ 27 des Versammlungsgesetzes zu ver
hüten. Die Einrichtung der Kontrollstelle ist nur mit 
Zustimmung des Innenministeriums oder einer von 
diesem beauftragten Stelle zulässig, es sei denn, dass 
Gefahr im Verzug vorliegt. 

(2) Die Polizei kann die zur Feststellung der Identität 
erforderlichen Maßnahmen treffen. Sie kann die betrof
fene Person insbesondere anhalten, sie nach ihren Perso
nalien befragen und verlangen, dass sie Angaben zur 
Feststellung ihrer Identität macht und mitgeführte Aus
weispapiere zur Prüfung aushändigt. Die betroffene Per
son kann festgehalten werden, wenn die Identität auf 
andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwie
rigkeiten festgestellt werden kann. Unter den Vorausset
zungen des Satzes 3 können die betroffene Person sowie 
die von ihr mitgeführten Sachen durchsucht werden. 

§ 13 
Prüfung von Berechtigungsscheinen 

Die Polizei kann verlangen, dass ein Berechtigungs
schein zur Prüfung ausgehändigt wird, wenn die betrof
fene Person auf Grund einer Rechtsvorschrift oder einer 
vollziehbaren Auflage in einem Erlaubnisbescheid ver
pflichtet ist. diesen Berechtigungsschein mitzuführen. 

§ 14 
Erkennungsdienstliebe Maßnahmen 

(1) Die Polizei kann erkennungsdienstliche Maßnah
men vornehmen, wenn 

1. eine nach § 12 zulässige Identitätsfeststellung auf 
andere Weise nicht oder nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten möglich ist, 

2. das zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten 
erforderlich ist, weil die betroffene Person verdächtig 
ist, eine Tat begangen zu haben, die mit Strafe bedroht 
ist und wegen der Art und Ausführung der Tat die 
Gefahr der Wiederholung besteht. 

(2) Ist die Identität festgestellt, sind in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 1 die im Zusammenhang mit der Feststel
lung angefallenen erkennungsdienstlichen Unterlagen zu 
vernichten, es sei denn, ihre weitere Aufbewahrung ist 
nach Absatz 1 Nr. 2 oder anderen Rechtsvorschriften 
zulässig. 

(3) Die betroffene Person ist bei Vornahme der Maß
nahme darüber zu belehren, dass sie die Vernichtung der 
erkennungsdienstlichen Unterlagen verlangen kann, 
wenn die Voraussetzungen für ihre weitere Aufbewah
rung entfallen sind. 

(4) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind insbeson
dere 
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1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken. 

2. die Aufnahme von Lichtbildern, 

3. die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale, 

4. Messungen. 

§ 15 
Datenerhebung 

bei öffentlichen Veranstaltungen 
und Ansammlungen 

(1) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit 
öffentlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen, die 
nicht dem Versammlungsgesetz unterliegen, personenbe
zogene Daten, auch durch den Einsatz technischer Mittel 
zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen. von 
Teilnehmern erheben, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass dabei Straftaten oder Ordnungswid
rigkeiten begangen werden. Dabei dürfen auch personen
bezogene Daten über andere Personen erhoben werden. 
so,veit dies erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach 
Satz l durchführen zu können. Bild- und Tonaufzeich
nungen, in Dateien suchfähig gespeicherte personenbezo
gene Daten sowie zu einer Person suchfähig angelegte 
Akten sind spätestens einen Monat nach der Datenerhe
bung zu löschen oder zu vernichten. es sei denn, sie wer
den zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrig
keiten benötigt oder Tatsachen rechtfertigen die 
Annahme, dass die Person künftig Straftaten begehen 
wird, und die Aufbewahrung ist zur vorbeugenden 
Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung 
erforderlich. 

(2) § 24 Abs. 6 und 7 sowie § 32 Abs. 5 und 6 bleiben 
unberührt. 

§ 15a 
Datenerhebung 

durch den offenen Einsatz 
optisch-technischer Mittel 

(1) Zur Verhütung von Straftaten kann die Polizei ein
zelne öffentlich zugängliche Orte. an denen \\'iederholt 
Straftaten begangen wurden und deren Beschaffenheit 
die Begehung von Straftaten begünstigt, mittels Bild
übertragung beobachten und die übertragenen Bilder 
aufzeichnen, solange Tatsachen die Annahme rechtferti
gen, dass an diesem Ort weitere Straftaten begangen wer
den. Die Beobachtung ist, falls nicht offenkundig, durch 
geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. 

(2) Nach Absatz 1 gewonnene Daten dürfen höchstens 
für die Dauer von 14 Tagen gespeichert werden, es sei 
denn, sie werden zur Verfolgung von Straftaten benötigt 
oder Tatsachen rechtfertigen die Annahme, dass eine Per
son künftig Straftaten begehen wird. und die Aufbewah
rung ist zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten 
erforderlich. 

(3) Über die Einrichtung der Datenerhebung durch den 
offenen Einsatz optisch-technischer Mittel entscheidet 
die Behördenleiterin oder der Behördenleiter. 

( 4) Maßnahmen nach Absatz l sind zu dokumentieren. 
Sie sind jeweils auf ein Jahr befristet. Nach Fristablauf 
ist zu überprüfen, ob die Voraussetzungen gemäß Ab
satz 1 weiter vorliegen. Eine Verlängerung um jeweils ein 
Jahr ist in diesem Fall zulässig. 

(5) § 15a tritt fünf Jahre nach In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes außer Kraft. 

§ 15b 
Datenerhebung zur Eigensicherung 

Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 zum Zwecke der Eigensicherung bei Personen
oder Fahrzeugkontrollen Bildaufnahmen und -aufzeich
nungen durch den Einsatz optisch-technischer Mittel in 
Fahrzeugen der Polizei herstellen. Der Einsatz der 
optisch-technischen Mittel ist, falls nicht offenkundig, 
durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen oder 
der betroffenen Person mitzuteilen. Die Bildaufzeichnun
gen sind am Tage nach dem Anfertigen zu löschen. Dies 
gilt nicht, wenn die Aufzeichnungen zur Verfolgung von 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten benötigt werden. 
§ 24 Abs. 6 und 7 bleibt unberührt. 

III. 
Besondere Mittel der Datenerhebung 

§ 16 
Datenerhebung durch Observation 

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben 
durch eine durchgehend länger als 24 Stunden oder an 
mehr als an zwei Tagen vorgesehene oder tatsächlich 
durchgeführte und planmäß:.g angelegte Beobachtung 
(längerfristige Observation) 

1. über die in den §§ 4 und ;:-- genannten und unter den 
Voraussetzungen des § 6 über die dort genannten Per
sonen, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib. Leben oder Freiheit einer Person 
erforderlich ist. 

2. über Personen. smveit Tatsachen die Annahme recht
fertigen. dass diese Personen Straftaten von erheb
licher Bedeutung begehen wollen. sowie über deren 
Kontakt- oder Begleitpersc-nen. wenn die Datenerhe
bung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten 
erforderlich ist. 

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über 
andere Personen erhoben werden. soweit dies erforder
lich ist. um eine Datenerhebung nach Satz 1 durchführen 
zu können. 

(2) Eine längerfristige Observation darf nur durch die 
Behördenleiterin oder den Behördenleiter angeordnet 
werden. 

(3) Personen. gegen die sich Datenerhebungen richte
ten. sind nach Abschluss der Maßnahme hierüber durch 
die Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung 
des Zwecks der Datenerheb·,rng erfolgen kann. Eine 
Unterrichtung durch die Polizei unterbleibt, wenn wegen 
desselben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungs
verfahren gegen die betroffene Person eingeleitet worden 
ist. 

(4) Auf eine Observation, die nicht die in Absatz 1 
genannten Voraussetzungen erfüllt (kurzfristige Obser
vation). finden die Absätze 1 bis 3 keine Anwendung. 
Durch eine kurzfristige Observation kann die Polizei per
sonenbezogene Daten über die in den§§ 4 und 5 genann
ten und andere Personen nur erheben. soweit dies zum 
Zwecke der Gefahrenab,vehr (§ 1 Abs. 1) erforderlich ist 
und ohne diese Maßnahme d:e Erfüllung der polizei
lichen Aufgabe gefährdet wird. 

§ 17 
Datenerhebung 

durch den verdeckten Einsatz 
technischer Mittel 

zur Anfertigung von Bildaufnahmen 
und Bildaufzeichnungen 

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben 
durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel zur 
Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnun
gen 

1. über die in den §§ 4 und 5 genannten und unter den 
Voraussetzungen des § 6 über die dort genannten Per
sonen, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib. Leben oder Freiheit einer Person 
erforderlich ist, · 

2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme recht
fertigen, dass diese Personen Straftaten von erheb
licher Bedeutung begehen wollen, sowie über deren 
Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn die Datenerhe
bung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten 
erforderlich ist. 

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über 
andere Personen erhoben werden. soweit dies erforder
lich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 durchführen 
zu können. 

(2) Ein verdeckter Einsatz technischer Mittel zur 
Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnun
gen in oder aus der Wohnung (§ 41 Abs. 1 Satz 2) der 
betroffenen Person ist nur unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Nr. 1 zulässig. 



446 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen~ Nr. 38 vom 8. August 2003 

(3) Der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Anfer
tigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen darf 
nur durch die Behördenleiterin oder den Behördenleiter 
angeordnet werden. Die Erhebung personenbezogener 
Daten in oder aus der Wohnung der betroffenen Person 
durch den verdeckten Einsatz der in Satz 1 genannten 
technischen Mittel darf nur durch den Richter angeord
net werden. Bei Gefahr im Verzug kann die Maßnahme 
durch die Behördenleiterin oder den Behördenleiter 
angeordnet werden. Eine richterliche Entscheidung ist 
unverzüglich herbeizuführen. Zuständig ist das Amtsge
richt. in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar
keit entsprechend. 

( 4) Wenn das technische Mittel zur Anfertigung von 
Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen ausschließlich 
zum Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz tätigen 
Personen mitgeführt und verwendet wird, kann die Maß
nahme durch die Behördenleiterin oder den Behördenlei
ter oder einen von ihnen beauftragten Beamten angeord
net werden. Eine anderweitige Verwertung der hierbei 
erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafver
folgung oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, 
wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richter
lich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die richterli
che Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Aufzeich
nungen, die nicht im Sinne des Satzes 2 verwendet wer
den, sind unverzüglich nach Beendigung des Einsatzes zu 
löschen. § 24 Abs. 7 sowie § 32 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 blei
ben unberührt. 

(5) Personen, gegen die sich Datenerhebungen richte
ten, sind nach Abschluss der Maßnahme hierüber durch 
die Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung 
des Zwecks der Datenerhebung erfolgen kann. Eine 
Unterrichtung durch die Polizei unterbleibt, wenn wegen 
desselben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungs
verfahren gegen die betroffene Person eingeleitet worden 
ist. 

(6) Bildaufzeichnungen, die mit einem selbsttätigen 
Aufzeichnungsgerät angefertigt wurden und ausschließ
lich Personen betreffen, gegen die sich die Datenerhe
bungen nicht richteten, sind unverzüglich zu vernichten, 
es sei denn, sie werden zur Verfolgung von Straftaten 
benötigt. 

§ 18 
Datenerhebung 

durch den verdeckten Einsatz 
technischer Mittel 

zum Abhören und Aufzeichnen 
des gesprochenen Wortes 

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben 
durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel zum 
Abhören und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes 

1. über die in den §§ 4 und 5 genannten und unter den 
Voraussetzungen des § 6 über die dort genannten Per
sonen, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
erforderlich ist, 

2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme recht
fertigen, dass diese Personen Straftaten von erheb
licher Bedeutung begehen wollen, sowie über deren 
Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn die Datenerhe
bung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten 
erforderlich ist. 

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über 
andere Personen erhoben werden, soweit dies erforder
lich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 durchführen 
zu können. 

(2) Ein verdeckter Einsatz technischer Mittel zum 
Abhören und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes in 
oder aus der Wohnung (§ 41 Abs. 1 Satz 2} der betroffe
nen Person ist nur unter den Voraussetzungen des Absat
zes 1 Nr. 1 zulässig. 

(3) Der verdeckte Einsatz technischer Mittel zum 
Abhören und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes darf 
nur durch die Behördenleiterin oder den Behördenleiter 

angeordnet werden. Die Erhebung personenbezogener 
Daten in oder aus der Wohnung der betroffenen Person 
durch den verdeckten Einsatz der in Satz 1 genannten 
technischen Mittel darf nur durch den Richter angeord
net werden. Bei Gefahr im Verzug kann die Maßnahme 
durch die Behördenleiterin oder den Behördenleiter 
angeordnet werden. Eine richterliche Entscheidung ist 
unverzüglich herbeizuführen. Zuständig ist das Amtsge
richt, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar
keit entsprechend. 

(4) Wenn das technische Mittel zum Abhören und Auf
zeichnen des gesprochenen Wortes ausschließlich zum 
Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz tätigen Perso
nen mitgeführt und verwendet wird, kann die Maßnahme 
durch die Behördenleiterin oder den Behördenleiter oder 
einen von ihnen beauftragten Beamten angeordnet wer
den. Eine anderweitige Verwertung der hierbei erlangten 
Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung 
oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor 
die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt 
ist; bei Gefahr im Verzug ist die richterliche Entschei
dung unverzüglich nachzuholen. Aufzeichnungen, die 
nicht im Sinne des Satzes 2 venvendet werden, sind 
unverzüglich nach Beendigung des Einsatzes zu löschen. 
§ 24 Abs. 7 sowie § 32 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 bleiben unbe
rührt. 

(5) Personen. gegen die sich Datenerhebungen richte
ten. sind nach Abschluss der Maßnahme hierüber durch 
die Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung 
des Zwecks der Datenerhebung erfolgen kann. Eine 
Unterrichtung durch die Polizei unterbleibt, wenn wegen 
desselben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungs
verfahren gegen die betroffene Person eingeleitet worden 
ist. 

(6) Aufzeichnungen des gesprochenen Wortes, die mit 
einem selbsttätigen Aufzeichnungsgerät angefertigt \Vur
den und ausschließlich Personen betreffen, gegen die sich 
die Datenerhebungen nicht richteten, sind unverzüglich 
zu vernichten. es sei denn. sie werden zur Verfolgung von 
Straftaten benötigt. 

§ 19 
Datenerhebung 

durch den Einsatz von Personen, 
deren Zusammenarbeit mit der Polizei 

Dritten nicht bekannt ist 

'(l) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben 
durch den Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit 
mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist, 

1. über die in den §§ 4 und 5 genannten und unter den 
Voraussetzungen des § 6 über die dort genannten Per
sonen, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
erforderlich ist. 

2. über Personen. soweit Tatsachen die Annahme recht
fertigen, dass diese Personen Straftaten von erheb
licher Bedeutung begehen wollen, sowie über deren 
Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn die Datenerhe
bung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten 
erforderlich ist. 

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über 
andere Personen erhoben werden, soweit dies erforder
lich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 durchführen 
zu können. 

(2) Der Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit 
mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist, darf nur durch 
die Behördenleiterin oder den Behördenleiter oder einen 
von ihnen beauftragten Beamten angeordnet werden. 

(3) Personen, gegen die sich Datenerhebungen richte
ten, sind nach Abschluss der Maßnahme hierüber durch 
die Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung 
des Zwecks der Datenerhebung erfolgen kann. Eine 
Unterrichtung über den Einsatz von Personen, deren 
Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt 
ist, kann unterbleiben, wenn der weitere Einsatz dieser 
Personen oder Leib oder Leben einer Person dadurch 
gefährdet wird. Eine Unterrichtung durch die Polizei 
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unterbleibt, wenn wegen desselben Sachverhalts ein 
strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die betrof
fene Person eingeleitet worden ist. 

§ 20 
Datenerhebung 

durch den Einsatz 
Verdeckter Ermittler 

(1) Die Polizei kann durch einen Polizeivollzugsbeam
ten, der unter einer ihm verliehenen, auf Dauer angeleg
ten Legende eingesetzt wird (Verdeckter Ermittler), per
sonenbezogene Daten über die in den §§ 4 und 5 genann
ten und andere Personen erheben, wenn 

1. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass Straftaten 
von erheblicher Bedeutung begangen werden sollen, 
und dies zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straf
taten erforderlich ist. 

(2) Soweit es für den Aufbau und zur Aufrechterhal
tung der Legende unerlässlich ist, dürfen entsprechende 
Urkunden hergestellt oder verändert werden. Ein Ver
deckter Ermittler darf unter der Legende zur Erfüllung 
seines Auftrages am Rechtsverkehr teilnehmen. 

(3) Ein Verdeckter Ermittler darf unter der Legende 
mit Einverständnis der berechtigten Personen deren 
Wohnung betreten. Das Einverständnis darf nicht durch 
ein über die Nutzung der Legende hinausgehendes Vor
täuschen eines Zutrittsrechts herbeigeführt werden. Im 
Ubrigen richten sich die Befugnisse eines Verdeckten 
Ermittlers nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvor
schriften. 

(4) Der Einsatz eines Verdeckten Ermittlers darf nur 
durch die Behördenleiterin oder den Behördenleiter 
angeordnet werden. 

(5) Personen, gegen die sich Datenerhebungen richte
ten, sind nach Abschluss des Einsatzes eines Verdeckten 
Ermittlers hierüber durch die Polizei zu unterrichten, 
sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme 
erfolgen kann. Eine Unterrichtung kann unterbleiben. 
wenn dadurch der weitere Einsatz des Verdeckten 
Ermittlers oder Leib oder Leben einer Person gefährdet 
wird. Eine Unterrichtung durch die Polizei unterbleibt, 
wenn wegen desselben Sachverhalts ein strafrechtliches 
Ermittlungsverfahren gegen die betroffene Person einge
leitet worden ist. 

§ 21 
Polizeiliche Beobachtung 

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten. insbe
sondere die Personalien einer Person sowie Kennzeichen 
des von ihr benutzten oder eingesetzten Kraftfahrzeuges. 
zur Polizeilichen Beobachtung in einer Datei speichern 
(Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung). wenn 

1. die Gesamtwürdigung der Person und der von ihr bis
her begangenen Straftaten envarten lässt, dass sie 
auch künftig Straftaten von erheblicher Bedeutung 
begehen wird, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person 
Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wird, 

und dies zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Strafta
ten erforderlich ist. 

(2) Im Falle eines Antreffens der Person oder des von 
ihr benutzten oder eingesetzten Kraftfahrzeuges können 
Erkenntnisse über das Antreffen sowie über Kontakt
und Begleitpersonen und mitgeführte Sachen an die aus
schreibende Polizeibehörde übermittelt werden. 

(3) Die Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung 
darf nur durch den Richter angeordnet werden. Zustän
dig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeibe
hörde ihren Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Vor
schriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der frei
willigen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Anordnung 
ist auf höchstens ein Jahr zu befristen. Eine Verlängerung 
um nicht mehr als jeweils ein Jahr ist zulässig, soweit die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 weiterhin vorliegen. 

Spätestens nach Ablauf von jeweils sechs Monaten ist 
von der ausschreibenden Polizeibehörde zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Anordnung noch bestehen. Das 
Ergebnis dieser Prüfung ist aktenkundig zu machen. 

(4) Die betroffene Person ist nach Beendigung der Aus
schreibung zur Polizeilichen Beobachtung durch die 
Polizei über die Ausschreibung und die Löschung zu 
unterrichten. sobald dies ohr.e Gefährdung des Zwecks 
der Maßnahme erfolgen kann. Die Unterrichtung durch 
die Polizei unterbleibt, wenn wegen desselben Sachver
halts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die 
betroffene Person eingeleitet worden ist. 

Zweiter Titel 
Datenspeicherung, Datenveränderung 

und Datennutzung 

§ 22 
Allgemeine Regeln 

über die Dauer der Datenspeicherung 

Die Dauer der Speicherung ist auf das erforderliche 
Maß zu beschränken. Für automatisierte Dateien sind 
Termine festzulegen, zu denen spätestens überprüft ,ver
den muss, ob die suchfähige Speicherung von Daten 
weiterhin erforderlich ist (Prüfungstermine). Für nicht
automatisierte Dateien und Akten sind Prüfungstermine 
oder Aufbewahrungsfristen festzulegen. Dabei sind der 
Speicherungszweck sowie Art und Bedeutung des Anlas
ses der Speicherung zu berücksichtigen. Prüfungstermine 
oder Aufbewahrungsfristen für die in Dateien oder Akten 
suchfähig gespeicherten personenbezogenen Daten von 
Kindern dürfen zwei Jahre nicht überschreiten: die Frist 
beginnt mit dem Tag der ersten Speicherung. 

§ 2:3 

Zweckbindung bei der Datenspeicherung, 
Datenveränderung und Datennutzung 

(1) Die Speicherung. Veränderung und Nutzung darf 
nur zu dem Zweck erfolgen, zu dem die Daten erlangt 
,vorden sind. Die Nutzung sowie die weitere Speicherung 
und Veränderung zu einem anderen Zweck sind jedoch 
zulässig. soweit die Polizei die Daten auch zu diesem 
Zweck erheben darf. Satz 2 gilt nicht für die nach § 11 
erhobenen Daten. 

(2) ·werden wertende Angaben über eine Person in 
Dateien gespeichert. muss feststellbar sein, bei ,velcher 
Stelle die den Angaben zugrundeliegenden Informatio
nen vorhanden sind. Wertende Angaben dürfen nicht 
allein auf Informationen gestützt werden, die unmittel
bar durch automatisierte Datenverarbeitung gewonnen 
wurden. 

§ 24 
Speicherung, v~ränderung 
und Nutzung von Daten 

(1) Die Polizei kann rechtmäßig erlangte personenbezo
gene Daten in Akten oder Dateien speichern, verändern 
und nutzen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben, zu 
einer zeitlich befristeten Dokumentation oder zur Vor
gangsverwaltung erforderlich :.st. 

(2) Dabei kann die Polizei auch die im Rahmen der Ver
folgung von Straftaten gewonnenen personenbezogenen 
Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 1 Abs. 1) 
speichern, verändern und nutzen. Eine suchfähige Spei
cherung dieser Daten in Dateien und Akten ist nur über 
Personen zulässig, gegen die ein strafrechtliches Ermitt
lungsverfahren eingeleitet woden ist. Die nach § 22 fest
zulegenden Prüfungstermine dürfen für Daten nach 
Satz 1 bei Erwachsenen zehn Jahre und bei Jugendlichen 
fünf Jahre nicht überschreiten. Die Frist beginnt mit dem 
Tag, an dem das letzte Ereignis eingetreten ist, das zur 
Speicherung der Daten geführt hat, jedoch nicht vor Ent
lassung der betroffenen Person aus einer Justizvollzugs
anstalt oder Beendigung einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen Maßregel der Besserung und Sicherung. Ist 
der Verdacht der Straftat gegen die Person entfallen, sind 
ihre in diesem Zusammenhang in Dateien suchfähig 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu löschen 
sowie die zu ihrer Person suchfähig angelegten Akten zu 
vernichten. 
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(3) Werden personenbezogene Daten von Kindern, die 
ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten erhoben worden 
sind, gespeichert, sind die Sorgeberechtigten durch die 
Polizei zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des 
Zwecks der Maßnahme erfolgen kann. Von der Unter
richtung kann abgesehen werden, solange zu besorgen 
ist, dass die Unterrichtung zu erheblichen Nachteilen für 
das Kind führt. 

( 4) Über Kontakt- oder Begleitpersonen einer Person, 
bei der Tatsachen die Annahme rechtfertigen. dass sie 
künftig Straftaten begehen wird, sowie über Auskunfts
personen kann die Polizei personenbezogene Daten such
fähig in Dateien speichern, verändern und nutzen, soweit 
dies zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von 
erheblicher Bedeutung erforderlich ist. Die Daten dürfen 
nur für die Dauer eines Jahres gespeichert werden. Die 
Speicherung für jeweils ein weiteres Jahr ist zulässig, 
soweit die Voraussetzungen des Satzes 1 weiterhin vor
liegen, jedoch darf die Speicherungsdauer insgesamt drei 
Jahre nicht überschreiten. Die Entscheidung über die 
jeweilige Verlängerung trifft die Behördenleiterin oder 
der Behördenleiter oder ein von ihnen beauftragter 
Beamter. 

(5) Die Polizei kann Anrufe über Notrufeinrichtungen 
auf Tonträger aufzeichnen. Eine Aufzeichnung von Anru
fen im Ubrigen ist nur zulässig, soweit die Aufzeichnung 
zur polizeilichen Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die 
Aufzeichnungen sind spätestens nach einem Monat zu 
löschen, es sei denn, sie werden zur Verfolgung von Straf
taten benötigt oder Tatsachen rechtfertigen die 
Annahme, dass die anrufende Person Straftaten begehen 
\Vird, und die Aufbe\vahrung ist zur vorbeugenden 
Bekämpfung von Straftaten erforderlich. 

(6) Die Polizei kann gespeicherte personenbezogene 
Daten zu statistischen Zwecken nutzen; die Daten sind 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren. 

(7) Die Polizei kann personenbezogene Daten zur poli
zeilichen Aus- und Fortbildung nutzen. Die personenbe
zogenen Daten sind zu anonymisieren. Einer Anonymi
sierung bedarf es nicht, wenn diese dem Aus- und Fort
bildungszweck entgegensteht und die berechtigten Inter
essen der betroffenen Person an der Geheimhaltung der 
Daten nicht offensichtlich überwiegen. 

§ 25 
Datenabgleich 

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten der in 
den§§ 4 und 5 genannten Personen mit dem Inhalt poli
zeilicher Dateien abgleichen. Personenbezogene Daten 
anderer Personen kann die Polizei nur abgleichen, \Venn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dies zur 
Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe erfor
derlich ist. Die Polizei kann ferner rechtmäßig erlangte 
personenbezogene Daten mit dem Fahndungsbestand 
abgleichen. 

(2) Wird die betroffene Person zur Durchführung einer 
nach einer anderen Rechtsvorschrift zulässigen Maß
nahme angehalten und kann der Datenabgleich mit dem 
Fahndungsbestand nicht bis zum Abschluss dieser Maß
nahme vorgenommen werden, darf die betroffene Person 
weiterhin für den Zeitraum angehalten werden, der 
regelmäßig für die Durchführung eines Datenabgleichs 
notwendig ist. 

Dritter Titel 
Datenübermittlung 

I. 
Allgemeine Regeln 

der Datenübermittlung 

§ 26 
Allgemeine Regeln 

der Datenübermittlung 

(1) Personenbezogene Daten dürfen nur zu dem Zweck 
übermittelt werden, zu dem sie erlangt oder gespeichert 
worden sind. Abweichend hiervon kann die Polizei per
sonenbezogene Daten übermitteln. soweit dies 

1. durch Gesetz zugelassen ist, 

2. zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist und der 
Empfänger die Daten auf andere Weise nicht oder 
nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand erlangen kann. 

Die nach § 24 Abs. 4 gespeicherten Daten dürfen nur an 
Polizeibehörden übermittelt werden. 

(2) Unterliegen die personenbezogenen Daten einem 
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis und sind sie der 
Polizei von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Per
son in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht über
mittelt worden, ist die Datenübermittlung durch die Poli
zei nur zulässig, wenn der Empfänger die Daten zur 
Erfüllung des gleichen Z\vecks benötigt, zu dem sie die 
Polizei erlangt hat. 

(3) Die Verantwortung für die Übermittlung trägt die 
übermittelnde Polizeibehörde. Sie prüft die Zulässigkeit 
der Datenübermittlung. Erfolgt die Datenübermittlung 
auf Grund eines Ersuchens des Empfängers, hat dieser 
der übermittelnden Polizeibehörde die zur Prüfung erfor
derlichen Angaben zu machen. Bei Ersuchen von Polizei
behörden sowie anderen öffentlichen Stellen prüft die 
übermittelnde Polizeibehörde nur, ob das Ersuchen im 
Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt, es sei denn, 
im Einzelfall besteht Anlass zur Prüfung der Rechtmä
ßigkeit des Ersuchens. Erfolgt die Datenübermittlung 
durch automatisierten Abruf, trägt die Verantwortung 
für die Rechtmäßigkeit des Abrufs der Empfänger. 

(4) Der Empfänger darf die übermittelten personenbe
zogenen Daten, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, nur zu dem Zweck nutzen. zu dem sie ihm 
übermittelt worden sind. Ausländische öffentliche Stel
len. über- und zwischenstaatliche Stellen sowie Personen 
und Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs sind bei 
der Datenübermittlung darauf hinzmveisen. 

II. 
Datenübermittlung 

durch die Polizei 

§ 27 
Datenübermittlung 

zwischen Polizeibehörden 

(1) Zwischen Polizeibehörden können personenbezo
gene Daten übermittelt werden, smveit d_ies zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist. Eine Ubermittlung zu 
einem anderen Zweck als dem, zu dem die Daten erlangt 
oder gespeichert worden sind, ist zulässig, soweit die 
Daten auch zu diesem Zweck erhoben werden dürfen. 
Satz 2 gilt nicht für die nach § 11 erhobenen Daten. 

(2) Das Innenministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die Datenüber
mittlung gemäß Absatz 1 an Polizeibehörden bestimmter 
ausländischer Staaten zulässig ist, wenn dies wegen der 
internationalen polizeilichen Zusammenarbeit oder der 
polizeilichen Zusammenarbeit im Grenzgebiet erforder
lich ist und kein Grund zu der Annahme besteht. dass die 
Daten von den ausländischen Polizeibehörden entgegen 
dem Zweck eines deutschen Gesetzes, insbesondere ent
gegen„den Vorschriften zur Speicherungs-, Nutzungs
oder Ubermittlungsbeschränkung oder zur Löschungs
verpflichtung vezwandt werden. § 28 bleibt unberührt. 

§ 28 
Datenübermittlung an öffentliche Stellen, 

an ausländische öffentliche Stellen 
sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen 

(1) Die Polizei kann von sich aus personenbezogene 
Daten an öffentliche Stellen sowie an ausländische 
öffentliche und an über- und zwischenstaatliche Stellen 
übermitteln, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist. 

(2) Die Polizei kann von sich aus anderen für die 
Gefahrenabwehr zuständigen öffentlichen Stellen bei ihr 
vorhandene personenbezogene Daten übermitteln, soweit 
die Kenntnis dieser Daten zur Aufgabenerfüllung des 
Empfängers für den Bereich der Gefahrenabwehr erfor
derlich erscheint. 
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(3) Die Polizei kann auf Ersuchen personenbezogene 
Daten an öffentliche Stellen übermitteln. soweit dies 

1. zur Abwehr einer Gefahr durch den Empfänger, 

2. in besonders gelagerten Einzelfällen zur Wahrneh
mung einer sonstigen Gefahrenabwehraufgabe durch 
den Empfänger, 

3. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein
wohl oder zur Abwehr einer schwenviegenden Beein
trächtigung der Rechte einer Person 

erforderlich ist. 

(4) Die Polizei kann personenbezogene Daten auf Ersu
chen an ausländische öffentliche Stellen sowie an über
und zwischenstaatliche Stellen übermitteln. so,veit dies 
zur Abwehr einer erheblichen Gefahr durch den Empfän
ger erforderlich ist. Die Datenübermittlung unterbleibt. 
soweit Grund zu der Annahme besteht. dass dadurch 
gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes. insbesondere 
gegen .. die Vorschriften zur Speicherungs-, Nutzungs
oder Ubermittlungsbeschränkung oder zur Löschungs
verpflichtung verstoßen wird. oder schutZ\vürdige 
Belange der betroffenen Person beeinträchtigt werden. 

§ 29 

Datenübermittlung 
an Personen oder an Stellen 

außerhalb des öffentlichen Bereichs 

(1) Die Polizei kann von sich aus personenbezogene 
Daten an Personen oder Stellen außerhalb des öffent
lichen Bereichs übermitteln. soweit dies 

1. zur Erfüllung ihrer Aufgaben, 

2. zur Ab11,ehr erheblicher Nachteile für das Gemein
wohl oder zur Abwehr einer schwenviegenden Beein
trächtigung der Rechte einer Person 

erforderlich ist. 

(2) Die Polizei kann auf Antrag von Personen oder Stel
len außerhalb des öffentlichen Bereichs personenbezo
gene Daten übermitteln, soweit die oder der Auskunfts
begehrende 

1. ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu über
mittelnden Daten glaubhaft macht und kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass das Geheimhaltungsinte
resse der betroffenen Person übenviegt, 

2. ein berechtigtes Interesse geltend macht und offen
sichtlich ist, dass die Datenübermittlung im Interesse 
der betroffenen Person liegt und sie in Kenntnis der 
Sachlage ihre Einwilligung hierzu erteilen ,vürde. 

III. 
Datenübermittlung an die Polizei 

§ 30 
Datenübermittlung an die Polizei 

(1) Öffentliche Stellen können, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, von sich aus personenbezogene 
Daten an die Polizei übermitteln, wenn dies zur Erfül
ltmg polizeilicher Aufgaben erforderlich erscheint. 

(2) Die Polizei kann an öffentliche Stellen Ersuchen auf 
Übermittlung von personenbezogenen Daten stellen, 
soweit die Voraussetzungen für eine Datenerhebung vor
liegen. Die ersuchte öffentliche Stelle prüft die Zulässig
keit der Datenübermittlung. Wenn gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, prüft sie nur, ob das Ersuchen im 
Rahmen der Aufgaben der Polizei liegt, es sei denn, im 
Einzelfall besteht Anlass zur Prüfung der Rechtmäßig
keit des Ersuchens. Die Polizei hat die zur Prüfung erfor
derlichen Angaben zu machen. Die ersuchte öffentliche 
Stelle hat die Daten an die Polizei zu übermitteln, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Die Polizei kann an ausländische öffentliche Stellen 
sowie über- und zwischenstaatliche Stellen Ersuchen auf 
Übermittlung von personenbezogenen Daten stellen, 
soweit die Voraussetzungen für eine Datenerhebung vor
liegen und gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

IV. 
Rasterfahndung 

§ 31 
Rasterfahndung 

(1) Die Polizei kann von öffentlichen Stellen und Stel
len außerhalb des öffentlichen Bereichs die Übermittlung 
von personenbezogenen Daten einer unbestimmten 
Anzahl von Personen. die bestimmte. auf Verursacher 
einer Gefahr im Sinne des § 4 vermutlich zutreffende 
Prüfungsmerkmale erfüllen. zum Zwecke des maschinel
len Abgleichs mit anderen Datenbeständen verlangen, 
soweit dies zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand 
oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder 
für Leib. Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist 
(Rasterfahndung). Der Datena'Jgleich soll den Ausschluss 
von Personen bezwecken; er kann auch der Ermittlung 
eines Verdachts gegen Personen als mögliche Verursacher 
einer Gefahr sowie der Feststellung gefahrenverstärken
der Eigenschaften dieser Personen dienen. Die Polizei 
kann zur Ergänzung unvollständig übermittelter Daten 
die erforderlichen Datenerhebungen auch bei anderen 
Stellen durchführen und die übermittelten Datenträger 
zur Ermöglichung des maschinellen Abgleichs technisch 
aufbereiten. 

(2) Das Übermittlungsersuchen ist auf Namen. 
Anschrift. Tag und Ort der Geburt sowie andere für den 
Einzelfall benötigte Daten zu beschränken: es darf sich 
nicht auf personenbezogene Daten erstrecken, die einem 
I3erufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen. Von 
Ubermittlungsersuchen nicht erfasste personenbezogene 
Daten dürfen übermittelt werden. wenn ,vegen erheb
licher technischer Schwierigkeiten oder wegen eines 
unangemessenen Zeit- oder Kostenaufwandes eine 
Beschränkung auf die angeforderten Daten nicht möglich 
ist: diese Daten dürfen von der Polizei nicht genutzt wer
den. 

(3) Ist der Zweck der Maßr:ahme erreicht oder zeigt 
sich, dass er nicht erreicht werden kann. sind die über
mittelten und im Zusammenhang mit der Maßnahme 
zusätzlich angefallenen Daten auf den Datenträgern zu 
löschen und die Akten. soweit sie nicht für ein mit dem 
Sachverhalt zusamme~hängendes Verfahren erforderlich 
sind. zu vernichten. Uber die getroffene Maßnahme ist 
eine Niederschrift anzufertigen. Diese Niederschrift ist 
gesondert aufzubewahren. durch technische und organi
satorische Maßnahmen zu sichern und am Ende des 
Kalenderjahres. das dem Jahr der Löschung der Daten 
oder der Vernichtung der Akten nach Satz 1 folgt. zu ver
nichten. 

(4) Die ::\Iaßnahme darf nur auf Antrag der Behörden
leiterin oder des Behördenleiters durch den Richter ange
ordnet werden. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für das Verfah
ren gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Angele
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(5) Personen, gegen die nach Abschluss der Rasterfahn
dung weitere Maßnahmen durchgeführt werden, sind 
hierüber durch die Polizei zu unterrichten. sobald dies 
ohne Gefährdung des Zwecks der weiteren Datennutzung 
erfolgen kann. Die Unterrichtung durch die Polizei 
unterbleibt, ,venn wegen desselben Sachverhalts ein 
strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die betrof
fene Person eingeleitet worden ist. 

Vierter Titel 
Berichtigung, Löschung 
und Sperrung von Daten 

§ 32 
Berichtigung, Löschung 
und Sperrung von Daten 

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn 
sie unrichtig sind. Sind personenbezogene Daten in 
Akten zu berichtigen, ist in geeigneter Weise kenntlich zu 
machen, zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Grund 
diese Daten unrichtig waren oder geworden sind. 

(2) In Dateien suchfähig gespeicherte personenbezo
gene Daten und die dazugehörigen zu den Personen such
fähig angelegten Akten sind zu löschen oder zu vernich
ten. wenn 



450 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 38 vom 8. August 2003 

1. dies durch dieses Gesetz bestimmt ist, 

2. die Speicherung nicht zulässig ist, 

3. bei der zu bestimmten Terminen vorzunehmenden 
Prüfung oder aus Anlass einer Einzelfallbearbeitung 
festgestellt wird, dass die Daten für die Erfüllung der 
Aufgaben der speichernden Stelle nicht mehr erfor
derlich sind. 

In Dateien nicht suchfähig gespeicherte Daten sind 
unter den Voraussetzungen des Satzes 1 zu löschen. 
soweit die Speicherung festgestellt wird. Die nach Satz 1 
Nr. 3 vorzunehmende Aktenvernichtung ist nur durchzu
führen, wenn die gesamte Akte für die Aufgabenerfül
lung nicht mehr erforderlich ist, es sei denn, dass die 
betroffene Person die Vernichtung von Teilen der Akte 
verlangt und die weitere Speicherung sie in unangemes
sener Weise beeinträchtigt. Soweit hiernach eine Ver
nichtung nicht in Betracht kommt. sind die Daten zu 
sperren und mit einem Sperrvermerk zu versehen. 

(3) Andere als die in Absatz 2 genannten Akten sind 
nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfrist zu ver
nichten. 

(4) Stellt die Polizei fest, dass unrichtige oder nach 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 zu löschende personenbezogene 
Daten übermittelt worden sind, ist dem Empfänger die 
Berichtigung oder Löschung mitzuteilen, es sei denn, die 
Mitteilung ist für die Beurteilung der Person oder des 
Sachverhalts nicht oder nicht mehr von Bedeutung. 

(5) Löschung und Vernichtung unterbleiben, wenn 

1. Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige 
Belange der betroffenen Person beeinträchtigt werden. 

2. die Daten zur Behebung einer bestehenden Beweisnot 
unerlässlich sind, 

3. die Nutzung der Daten zu wissenschaftlichen Zwe
cken erforderlich ist. 

In diesen Fällen sind die Daten zu sperren und mit 
einem Sperrvermerk zu versehen. Sie dürfen nur zu den 
in Satz 1 genannten Zwecken oder sonst mit Einwilli
gung der betroffenen Person genutzt werden. Im Falle des 
Satzes 1 Nr. 3 gilt § 28 des Datenschutzgesetzes Nord
rhein-Westfalen. 

(6) Anstelle der Löschung oder Vernichtung sind die 
Datenträger oder die Akten an ein Staatsarchiv abzuge
ben, soweit archivrechtliche Regelungen dies vorsehen. 

Fünfter Titel 
Sicherung des Datenschutzes 

§ 33 
Errichtung von Dateien, 

Umfang des Verfahrensverzeichnisses, 
Freigabe von Programmen, 

automatisiertes Abrufverfahren 

(1) Die Errichtung von Dateien ist auf das erforderliche 
Maß zu beschränken. In angemessenen Abst_änden ist die 
Not\vendigkeit ihrer Weiterführung oder Anderung zu 
prüfen. 

(2) In dem nach § 8 des Datenschutzgesetzes Nord
rhein-Westfalen zu erstellenden Verfahrensverzeichnis 
sind die durch dieses Gesetz vorgeschriebenen 
Löschungstermine oder die gemäß den §§ 22 und 24 
Abs. 2 festzulegenden Prüfungstermine oder Aufbewah
rungsfristen aufzuführen. 

(3) Ein Verfahrensverzeichnis nach § 8 des Daten
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen ist auch zu erstellen, 
wenn die Polizei personenbezogene Daten in einer auto
matisierten polizeilichen Verbunddatei speichert, die 
über das Land hinausgeht. 

(4) Über die Freigabe von Programmen zur Verarbei
tung personenbezogener Daten auf zentralen oder dezen
tralen Datenverarbeitungsanlagen entscheidet das 
Innenministerium oder eine von diesem beauftragte 
Stelle. 

(5) Dif Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, 
das die Ubermittlung personenbezogener Daten aus einer 
von der Polizei geführten Datei durch Abruf ermöglicht, 

ist unter den Voraussetzungen des § 9 des Datenschutz
gesetzes Nordrhein-Westfalen zulässig; der Abruf darf 
nur Polizeibehörden gestattet werden. 

Dritter Unterabschnitt 
Platzverweisung, 

Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot 
zum Schutz vor häuslicher Gewalt 

§ 34 
Platzverweisung 

(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr eine Per
son vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vor
übergehend das Betreten eines Ortes verbieten. Die 
Platzverweisung kann ferner gegen eine Person angeord
net werden, die den Einsatz der Feuerwehr oder von 
Hilfs- oder Rettungsdiensten behindert. 

(2) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass eine 
Person in einem bestimmten örtlichen Bereich eine Straf
tat begehen oder zu ihrer Begehung beitragen wird, kann 
ihr für eine bestimmte Zeit verboten werden. diesen 
Bereich zu betreten oder sich dort aufzuhalten, es sei 
denn, sie hat dort ihre _Wohnung oder nimmt dort berech
tigte Interessen wahr. Ortlicher Bereich im Sinne des Sat
zes 1 ist ein Gemeindegebiet oder ein Gebietsteil inner
halb einer Gemeinde. Die Maßnahme ist zeitlich und ört
lich auf den zur Verhütung der Straftat erforderlichen 
Umfang zu beschränken. Sie darf die Dauer von drei 
Monaten nicht überschreiten. 

§ 34a 

Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot 
zum Schutz vor häuslicher Gewalt 

(1) Die Polizei kann eine Person zur Abwehr einer von 
ihr ausgehenden gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben 
oder Freiheit einer anderen Person aus einer Wohnung, in 
der die gefährdete Person wohnt, sowie aus deren 
unmittelbaren Umgebung verweisen und ihr die Rück
kehr in diesen Bereich untersagen. Der räumliche 
Bereich, auf den sich Wohnungsverweisung und Rück
kehrverbot beziehen. ist nach dem Erfordernis eines wir
kungsvollen Schutzes der gefährdeten Person zu bestim
men und genau zu bezeichnen. In besonders begründeten 
Einzelfällen können die Maßnahmen nach Satz 1 auf 
Wohn- und Nebenräume beschränkt werden. 

(2) Der Person, die die Gefahr verursacht und gegen die 
sich die polizeilichen Maßnahmen nach Absatz 1 richten 
(betroffene Person), ist Gelegenheit zu geben, dringend 
benötigte Gegenstände des persönlichen Bedarfs mitzu
nehmen. 

(3) Die Polizei hat die betroffene Person aufzufordern, 
eine Anschrift oder eine zustellungsbevollmächtigte Per
son zum Zweck von Zustellungen behördlicher oder 
gerichtlicher Entscheidungen, die zur Ab·wehr einer 
Gefahr im Sinne des Absatzes 1 ergehen, zu benennen. 

(4) Die Polizei hat die gefährdete Person auf die Mög
lichkeit der Beantragung zivilrechtlichen Schutzes hin
zuweisen, sie über Beratungsangebote zu informieren, ihr 
eine Inanspruchnahme geeigneter, für diese Aufgabe 
qualifizierter Beratungseinrichtungen nahe zu legen und 
anzubieten, durch Weitergabe ihres Namens, ihrer 
Anschrift und ihrer Telefonnummer einen Kontakt durch 
die in der polizeilichen Einsatzdokumentation näher 
bezeichneten Beratungseinrichtung zu ermöglichen. 

(5) Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot enden 
außer in den Fällen des Satzes 2 mit Ablauf des zehnten 
Tages nach ihrer Anordnung, soweit nicht die Polizei im 
Einzelfall ausnahmsweise eine kürzere Geltungsdauer 
festlegt. Stellt die gefährdete Person während der Dauer 
der gemäß Satz 1 verfügten Maßnahmen einen Antrag auf 
zivilrechtlichen Schutz mit dem Ziel des Erlasses einer 
einstweiligen Anordnung, enden die Maßnahmen nach 
Absatz 1 mit dem Tag der gerichtlichen Entscheidung, 
spätestens jedoch mit Ablauf des zehnten Tages nach 
Ende der gemäß Satz 1 verfügten Maßnahmen. Die §§ 48, 
49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt. 

(6) Das Gericht hat der Polizei die Beantragung zivil
rechtlichen Schutzes sowie den Tag der gerichtlichen 
Entscheidung unverzüglich mitzuteilen; die §§ 18 bis 22 
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des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz 
bleiben unberührt. Die Polizei hat die gefährdete und die 
betroffene Person unverzüglich über die Dauer der Maß
nahmen nach Absatz 1 in Kenntnis zu setzen. 

(7) Die Einhaltung eines Rückkehrverbotes ist mindes
tens einmal während seiner Geltung zu überprüfen. 

Vierter Unterabschnitt 
Gewahrsam 

§ 35 
Gewahrsam 

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam neh
men, wenn 

1. das zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib 
oder Leben erforderlich ist, insbesondere weil die Per
son sich erkennbar in einem die freie Willensbestim
mung ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser 
Lage befindet, 

2. das unerlässlich ist, um die unmittelbar bevorstehende 
Begehung oder Fortsetzung einer Straftat oder einer 
Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für 
die Allgemeinheit zu verhindern, 

3. das unerlässlich ist, um eine Platzverweisung nach 
§ 34 durchzusetzen, 

4. das unerlässlich ist, um eine Wohnungsverweisung 
oder ein Rückkehrverbot nach § 34a durchzusetzen, 

5. das unerlässlich ist, um private Rechte zu schützen, 
und eine Festnahme und Vorführung der Person nach 
den §§ 229, 230 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
zulässig ist. 

(2) Die Polizei kann Minderjährige, die sich der Obhut 
der Sorgeberechtigten entzogen haben, in Gewahrsam 
nehmen, um sie den Sorgeberechtigten oder dem Jugend
amt zuzuführen. 

(3) Die Polizei kann eine Person, die aus dem Vollzug 
von Untersuchungshaft, Freiheitsstrafen oder freiheits
entziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung 
entwichen ist oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb 
der Justizvollzugsanstalt aufhält, in Gewahrsam nehmen 
und in die Anstalt zurückbringen. 

§ 36 
Richterliche Entscheidung 

(1) Wird eine Person auf Grund von § 10 Abs. 3, § 12 
Abs. 2 Satz 3 oder § 35 festgehalten, hat die Polizei 
unverzüglich eine richterliche Entscheidung über Zuläs
sigkeit und Fortdauer der Freiheitsentziehung herbeizu
führen. Der Herbeiführung der richterlichen Entschei
:iung bedarf es nicht, wenn anzunehmen ist, dass die Ent
scheidung des Richters erst nach Wegfall des Grundes der 
polizeilichen Maßnahmen ergehen würde. 

(2) Für die Entscheidung nach Absatz 1 ist das Amts
gericht zuständig, in dessen Bezirk die Person festgehal
ten wird. Das Verfahren richtet sich nach den Vorschrif
ten des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren bei Frei
heitsentziehungen. 

§ 37 
Behandlung 

festgehaltener Personen 
(1) Wird eine Person auf Grund von § 10 Abs. 3, § 12 

Abs. 2 Satz 3 oder§ 35 festgehalten, ist ihr unverzüglich 
der Grund bekannt zu geben. 

(2) Der festgehaltenen Person ist unverzüglich Gele
genheit zu geben, einen Angehörigen oder eine Person 
ihres Vertrauens zu benachrichtigen, soweit dadurch der 
Zweck der Freiheitsentziehung nicht gefährdet wird. 
Unberührt bleibt die Benachrichtigungspflicht bei einer 
richterlichen Freiheitsentziehung. Die Polizei soll die 
Benachrichtigung übernehmen, wenn die festgehaltene 
Person nicht in der Lage ist, von dem Recht nach Satz 1 
Gebrauch zu machen und die Benachrichtigung ihrem 
mutmaßlichen Willen nicht widerspricht. Ist die festge
haltene Person minderjährig oder ist für sie zur Besor
gung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer bestellt, so 
ist in jedem Falle unverzüglich derjenige zu benachrich-

tigen, dem die Sorge für die Person obliegt. Dies gilt 
auch. wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in§ 1896 
Abs. 4 und§ 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeich
neten Angelegenheiten nicht erfasst. 

(3) Die festgehaltene Person soll gesondert, insbeson
dere ohne ihre Einwilligung nicht in demselben Raum mit 
Straf- oder Untersuchungsgefangenen untergebracht 
werden. Männer und Frauen sollen getrennt unterge
bracht werden. Der festgehaltEnen Person dürfen nur sol
che Beschränkungen auferlegt werden, die der Zweck der 
Freiheitsentziehung oder die Ordnung im Gewahrsam 
erfordert. 

§ 38 
Dauer der Freiheitsentziehung 

(1) Die festgehaltene Person ist zu entlassen, 

1. sobald der Grund für die Maßnahme der Polizei weg
gefallen ist, 

2. wenn die Fortdauer der Freiheitsentziehung durch 
richterliche Entscheidung für unzulässig erklärt wird, 

3. in jedem Falle spätestens bis zum Ende des Tages nach 
dem Ergreifen, wenn nicht vorher die Fortdauer der 
Freiheitsentziehung auf Grund eines anderen Gesetzes 
durch richterliche Entscheidung angeordnet ist. 

(2) Eine Freiheitsentziehung zum Zwecke der Feststel
lung der Identität darf die Dauer von insgesamt zwölf 
Stunden nicht überschreiten. 

Fünfter Unterabschnitt 
Durchsuchung 

Erster Titel 
Durchsuchung von Personen 

§ 39 
Durchsuchung von Personen 

(1) Die Polizei kann außer in den Fällen des§ 12 Abs. 2 
Satz 4 eine Person durchsuchen, wenn 

1. sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschrif
ten festgehalten werden kann, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Sachen 
mit sich führt, die sichergestellt werden dürfen, 

3. sie sich erkennbar in einerr. die freie Willensbestim
mung ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser 
Lage befindet, 

4. sie sich an einem der in § 12 Abs. 1 Nr. 2 genannten 
Orte aufhält, 

5. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 3 
oder in dessen unmittelbarer Nähe aufhält und Tatsa
chen die Annahme rechtfertigen, dass in oder an 
Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sol
len, durch die Personen oder diese Objekte gefährdet 
sind. 

(2) Die Polizei kann eine Person, deren Identität nach 
diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festge
stellt werden soll, nach Waffen, anderen gefährlichen 
Werkzeugen und Explosivmitteln durchsuchen, wenn das 
nach den Umständen zum Schutz des Polizeivollzugsbe
amten oder eines Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder 
Leben erforderlich ist. Dasselbe gilt, wenn eine Person 
nach anderen Rechtsvorschriften vorgeführt oder zur 
Durchführung einer Maßnahme an einen anderen Ort 
gebracht werden soll. 

(3) Personen dijrfen nur von Personen gleichen 
Geschlechts oder Arzten durchsucht werden; das gilt 
nicht, wenn die sofortige Du:-chsuchung zum Schutz 
gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. 

zweiter Titel 
Durchsuchung von Sachen 

§ 40 
Durchsuchung von Sachen 

(1) Die Polizei kann außer in den Fällen des § 12 Abs. 2 
Satz 4 eine Sache durchsuchen, wenn 
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1. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach § 39 
durchsucht \Verden darf, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen. dass sich in ihr 
eine Person befindet, die 

a) in Gewahrsam genommen werden darf. 

b) widerrechtlich festgehalten wird oder 

c) hilflos ist. 

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr 
eine andere Sache befindet, die sichergestellt werden 
darf, 

4. sie sich an einem der in § 12 Abs. 1 Nr. 2 genannten 
Orte befindet, 

5. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 3 
oder in dessen unmittelbarer Nähe befindet und Tat
sachen die Annahme rechtfertigen, dass in oder an 
Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sol
len, durch die Personen oder diese Objekte gefährdet 
sind, 

6. es sich um ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug han
delt, in dem sich eine Person befindet, deren Identität 
nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 festgestellt werden darf; die 
Durchsuchung kann sich auch auf die in dem Fahr
zeug enthaltenen Sachen erstrecken. 

(2) Bei der Durchsuchung von Sachen hat der Inhaber 
der tatsächlichen Gewalt das Recht, anwesend zu sein. Ist 
er abwesend, so sollen sein Vertreter oder ein anderer 
Zeuge hinzugezogen werden. Dem Inhaber der tatsäch
lichen Gewalt ist auf Verlangen eine Bescheinigung über 
die Durchsuchung und ihren Grund zu erteilen. 

Dritter Titel 
Betreten und Durchsuchung 

von Wohnungen 

§ 41 
Betreten und Durchsuchung 

von Wohnungen 

(1) Die Polizei kann eine Wohnung ohne Einwilligung 
des Inhabers betreten und durchsuchen, wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr 
eine Person befindet, die nach § 10 Abs. 3 vorgeführt 
oder nach § 35 in Gewahrsam genommen werden darf, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr 
eine Sache befindet, die nach § 43 Nr. 1 sichergestellt 
werden darf, 

3. von der Wohnung Immissionen ausgehen, die nach Art, 
Ausmaß oder Dauer zu einer erheblichen Belästigung 
der Nachbarschaft führen, 

4. das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person oder für Sachen von 
bedeutendem Wert erforderlich ist. 

Die Wohnung umfasst die Wohn- und Nebenräume, 
Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie anderes 
befriedetes Besitztum. 

(2) Während der Nachtzeit (§ 104 Abs. 3 der Strafpro
zessordnung) ist das Betreten und Durchsuchen einer 
Wohnung nur in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nrn. 3 
und 4 zulässig. 

(3) Wohnungen können jedoch zur Abwehr dringender 
Gefahren jederzeit betreten werden, wenn 
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 

a) dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeu
tung verabreden, vorbereiten oder verüben, 

b) sich dort Personen treffen, die gegen aufenthalts
rechtliche Strafvorschriften verstoßen, 

c) sich dort gesuchte Straftäter verbergen, 
2. sie der Prostitution dienen. 

(4) Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie 
andere Räume und Grundstücke, die der Öffentlichkeit 
zugänglich sind oder zugänglich waren und den Anwe
senden zum weiteren Aufenthalt zur Verfügung stehen, 

können zum Zwecke der Gefahrenabwehr(§ 1 Abs. 1) 
während der Arbeits-. Geschäfts- oder Aufenthaltszeit 
betreten werden. · 

§ 42 
Verfahren bei der Durchsuchung 

von Wohnungen 

(1) Durchsuchungen dürfen außer bei Gefahr im Verzug 
nur durch den Richter angeordnet werden. Zuständig ist 
das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Wohnung liegt. Für 
das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent
sprechend. 

(2) Bei der Durchsuchung einer Wohnung hat der Woh
nungsinhaber das Recht, anwesend zu sein. Ist er abwe
send, so ist, wenn möglich, sein Vertreter oder ein 
erwachsener Angehöriger. Hausgenosse oder Nachbar 
zuzuziehen. 

(3) Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter ist der 
Grund der Durchsuchung unverzüglich bekannt zu 
geben, soweit dadurch der Zweck der Maßnahmen nicht 
gefährdet wird. 

(4) Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Sie muss die verantwortliche Dienststelle, 
Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und das Ergebnis 
der Durchsuchung enthalten. Die Niederschrift ist von 
einem durchsuchenden Beamten und dem Wohnungsin
haber oder der zugezogenen Person zu unterzeichnen. 
Wird die Unterschrift verweigert, so ist hierüber ein Ver
merk aufzunehmen. Dem Wohnungsinhaber oder seinem 
Vertreter ist auf Verlangen eine Abschrift der Nieder
schrift auszuhändigen. 

(5) Ist die Anfertigung der Niederschrift oder die Aus
händigung einer Abschrift nach den besonderen Umstän
den des Falles nicht möglich oder würde sie den Zweck 
der Durchsuchung gefährden, so sind der betroffenen 
Person lediglich die Durchsuchung unter Angabe der ver
antwortlichen Dienststelle sowie Zeit und Ort der Durch
suchung schriftlich zu bestätigen. 

(6) § 14 Abs. 3 gilt entsprechend. 

Sechster Unterabschnitt 
Sicherstellung und Verwahrung 

§ 43 
Sicherstellung 

Die Polizei kann eine Sache sicherstellen, 

1. um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren, 

2. um den Eigentümer oder den rechtmäßigen Inhaber 
der tatsächlichen Gewalt vor Verlust oder Beschädi
gung einer Sache zu schützen, 

3. wenn sie von einer Person mitgeführt wird, die nach 
diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften fest
gehalten wird, und die Sache verwendet werden kann, 
um 

a) sich zu töten oder zu verletzen, 

b) Leben oder Gesundheit anderer zu schädigen, 

c) fremde Sachen zu beschädigen oder 

d) die Flucht zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

§ 44 
Verwahrung 

(1) Sichergestellte Sachen sind in Verwahrung zu neh
men. Lässt die Beschaffenheit der Sachen das nicht zu 
oder erscheint die Verwahrung bei der Polizei unzweck
mäßig, sind die Sachen auf andere geeignete Weise auf
zubewahren oder zu sichern. In diesem Falle kann die 
Verwahrung auch einem Dritten übertragen werden. 

(2) Der betroffenen Person ist eine Bescheinigung aus
zustellen, die den Grund der Sicherstellung erkennen 
lässt und die sichergestellten Sachen bezeichnet. Kann 
nach den Umständen des Falles eine Bescheinigung nicht 
ausgestellt werden, so ist über die Sicherstellung eine 
Niederschrift aufzunehmen, die auch erkennen lässt, 
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warum eine Bescheinigung nicht ausgestellt worden ist. 
Der Eigentümer oder der rechtmäßige Inhaber der tat
sächlichen Gewalt ist unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Wird eine sichergestellte Sache verwahrt, so hat die 
Polizei nach Möglichkeit Wertminderungen vorzubeugen. 
Das gilt nicht, wenn die Sache durch den Dritten auf Ver
langen einer berechtigten Person venvahrt wird. 

(4) Die verwahrten Sachen sind zu ,·erzeichnen und so 
zu kennzeichnen, dass Verwechselungen vermieden wer
den. 

§ 45 
Venvertung, Vernichtung 

(1) Die Verwertung einer sichergestellten Sache ist 
zulässig, wenn 

1. ihr Verderb oder eine wesentliche Wertminderung 
droht, 

2. ihre Venvahrung, Pflege oder Erhaltung mit unver
hältnismäßig hohen Kosten oder Schwierigkeiten ver
bunden ist, 

3. sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht so verwahrt wer
den kann. dass \Veitere Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit ausgeschlossen sind, 

4. sie nach einer Frist von einem Jahr nicht an eine 
berechtigte Person herausgegeben werden kann, ohne 
dass die Voraussetzungen der Sicherstellung erneut 
eintreten würden, 

5. die berechtigte Person sie nicht innerhalb einer aus
reichend bemessenen Frist abholt, obwohl ihr eine 
Mitteilung über die Frist mit dem Hinweis zugestellt 
worden ist. dass die Sache verwertet wird. wenn sie 
nicht innerhalb der Frist abgeholt wird. 

(2) Die betroffene Person, der Eigentümer und andere 
Personen, denen ein Recht an der Sache zusteht, sollen 
vor der Venvertung gehört werden. Die Anordnung der 
Verwertung ist ihnen bekannt zu geben. Zeit und Ort der 
Verwertung sind ihnen mitzuteilen. soweit die Umstände 
und der Zweck der Maßnahme es erlauben. 

(3) Die Sache wird durch öffentliche Versteigerung ver
wertet; § 979 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt 
entsprechend. Bleibt die Versteigerung erfolglos, 
erscheint sie von vornherein aussichtslos oder würden die 
Kosten der Versteigerung voraussichtlich den zu envar
tenden Erlös übersteigen, so kann die Sache freihändig 
verkauft werden. Der Erlös tritt an die Stelle der venver
teten Sache. Lässt sich innerhalb angemessener Frist 
kein Käufer finden, so kann die Sache einem gemeinnüt
zigen Zweck zugeführt werden. 

(4) Sichergestellte Sachen können unbrauchbar 
gemacht oder vernichtet werden, wenn 

1. im Falle einer Verwertung die Gründe, die zu ihrer 
Sicherstellung berechtigten, fortbestehen oder Sicher
stellungsgründe erneut entstehen würden, 

2. die Verwertung aus anderen Gründen nicht möglich 
ist. 

Absatz 2 gilt sinngemäß. 

§ 46 
Herausgabe sichergestellter Sachen 

oder des Erlöses, Kosten 
(1) Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung 

weggefallen sind, sind die Sachen an diejenige Person 
herauszugeben, bei der sie sichergestellt worden sind. Ist 
die Herausgabe an sie nicht möglich, können die Sachen 
an eine andere Person herausgegeben werden, die ihre 
Berechtigung glaubhaft macht. Die Herausgabe ist aus
geschlossen, wenn dadurch erneut die Voraussetzungen 
für eine Sicherstellung eintreten würden. 

(2) Sind die Sachen venvertet worden, ist der Erlös her
auszugeben. Ist eine berechtigte Person nicht vorhanden 
oder nicht zu ermitteln, ist der Erlös nach den Vorschrif
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches zu hinterlegen. Der 
Anspruch auf Herausgabe des Erlöses erlischt drei Jahre 
nach Ablauf des Jahres, in dem die Sache venvertet wor
den ist. 

(3) Die Kosten der Sicherstellung und Verwahrung fal
len den nach den §§ 4 oder 5 Verant,\·ortlichen zur Last. 
Mehrere Verantwortliche haften als Gesamtschuldner. 
§ 7 7 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes findet 
Anwendung. Die Herausgabe der Sache kann von der 
Zahlung der Kosten abhängig gemacht werden. Ist eine 
Sache verwertet worden. können die Kosten aus dem 
Erlös gedeckt werden. · 

(4) § 983 des Bürgerlichen Gesetzbuches bleibt unbe
rührt. 

Dritter Abschnitt 
Vollzugs:t1ilfe 

§ 47 
Vollzugsi:ülfe 

(1) Die Polizei leistet anderen Behörden auf Ersuchen 
Vollzugshilfe. ,venn unmittelbarer Zwang anzuwenden 
ist und die anderen Behörden nicht über die hierzu erfor
derlichen Dienstkräfte verfügen oder ihre Maßnahmen 
nicht auf andere Weise selbst c.urchsetzen können. 

(2) Die Polizei ist nur für die Art und Weise der Durch
führung verantwortlich. Im Übrigen gelten die Grund
sätze der Amtshilfe entsprechend. 

(3) Die Verpflichtung zur Amtshilfe bleibt unberührt. 

§ 48 
Verfahren 

(1) Vollzugshilfeersuchen sind schriftlich zu stellen; sie 
haben den Grund und die Rechtsgrundlage der Maß
nahme anzugeben. 

(2) In Eilfällen kann das Ersuchen formlos gestellt wer
den. Es ist jedoch auf Verlangen unverzüglich schriftlich 
zu bestätigen. 

(3) Die ersuchende Behörde ist von der Ausführung des 
Ersuchens zu verständigen. 

§ 49 
Vollzugshilfe 

bei Freiheitsentziehung 

(1) Hat das Vollzugshilfeersuchen eine Freiheitsentzie
hung zum Inhalt, ist auch die :cichterliche Entscheidung 
über die Zulässigkeit der Freiheitsentziehung vorzulegen 
oder in dem Ersuchen zu bezeichnen. 

(2) Ist eine vorherige richterliche Entscheidung nicht 
ergangen, hat die Polizei die festgehaltene Person zu ent
lassen. wenn die ersuchende Behörde diese nicht über
nimmt oder die richterliche E:itscheidung nicht unver
züglich nachträglich beantragt. 

(3) Die §§ 37 und 38 gelten entsprechend. 

Vierter Abschnitt 
Zwang 

Erster Unterabschnitt 
Erzwingung von Handlungen, 

Duldungen und Unterlassungen 

§ 50 
Zulässigkeit 

des Verwaltungszwanges 

(1) Der Verwaltungsakt, der auf die Vornahme einer 
Handlung oder auf Duldung oder Unterlassung gerichtet 
ist, kann mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden, wenn 
er unanfechtbar ist oder wenn ein Rechtsmittel keine 
aufschiebende Wirkung hat. 

(2) Der Verwaltungszwang kG.nn ohne vorausgehenden 
Verwaltungsakt angewendet werden, wenn das zur 
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist, ins
besondere weil Maßnahmen gegen Personen nach den 
§§ 4 bis 6 nicht oder nicht rechtzeitig möglich sind oder 
keinen Erfolg versprechen, und die Polizei hierbei inner
halb ihrer Befugnisse handelt. 
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§ 51 
Z ,rnngsmi ttel 

(1) Zwangsmittel sind 

1. Ersatzvornahme (§ 52). 

2. Zwangsgeld(§ 53). 

3. unmittelbarer Zwang (§ 55). 

(2) Sie sind nach Maßgabe der §§ 56 und 61 anzudro
hen. 

(3) Die Zwangsmittel können auch neben einer Strafe 
oder Geldbuße angewandt und solange wiederholt und 
ge,vechselt werden. bis der Verwaltungsakt befolgt wor
den ist oder sich auf andere Weise erledigt hat. Bei 
Erzwingung einer Duldung oder Unterlassung kann das 
Zwangsgeld für jeden Fall der Nichtbefolgung festgesetzt 
werden. 

§ 52 
Ersatzvornahme 

(1) Wird die Verpflichtung. eine Handlung vorzuneh
men, deren Vornahme durch einen anderen möglich ist 
(vertretbare Handlung), nicht erfüllt, so kann die Polizei 
auf Kosten der betroffenen Person die Handlung selbst 
ausführen oder einen anderen mit der Ausführung beauf
tragen. § 77 des Venvaltungsvollstreckungsgesetzes fin
det Anwendung. 

(2) Es kann bestimmt werden, dass die betroffene Per
son die voraussichtlichen Kosten der Ersatzvornahme im 
voraus zu zahlen hat. Zahlt die betroffene Person die 
Kosten der Ersatzvornahme oder die voraussichtlich ent
stehenden Kosten der Ersatzvornahme nicht fristgerecht. 
so können sie im Venvaltungszwangsverfahren beigetrie
ben werden. Die Beitreibung der voraussichtlichen Kos
ten unterbleibt, sobald die betroffene Person die gebo
tene Handlung ausfüh1i. 

§ 53 
Zwangsgeld 

(1) Das Zwangsgeld wird auf mindestens fünf und 
höchstens zweitausendfünfhundert Euro schriftlich fest
gesetzt. 

(2) Mit der Festsetzung des Zwangsgeldes ist der 
betroffenen Person eine angemessene Frist zur Zahlung 
einzuräumen. 

(3) Zahlt die betroffene Person das Zwangsgeld nicht 
fristgerecht, so wird es im Verwaltungszwangsverfahren 
beigetrieben. Die Beitreibung unterbleibt, sobald die 
betroffene Person die gebotene Handlung ausführt oder 
die zu duldende Maßnahme gestattet. Ein Zwangsgeld ist 
jedoch beizutreiben, wenn der Duldungs- oder Unterlas
sungspflicht zuwidergehandelt worden ist, deren Erfül
lung durch die Androhung des Zwangsgeldes erreicht 
werden sollte; sind weitere Zuwiderhandlungen nicht 
mehr zu befürchten, so kann von der Beitreibung abgese
hen werden, wenn diese eine besondere Härte darstellen 
würde. 

§ 54 
Ersatzzwangshaft 

(1) Ist das Zwangsgeld uneinbringlich, so kann das Ver
waltungsgericht auf Antrag der Polizei die Ersatz
zwangshaft anordnen, wenn bei Androhung des Zwangs
geldes hierauf hingewiesen worden ist. Die Ersatz
zwangshaft beträgt mindestens einen Tag, höchstens 
zwei Wochen. 

(2) Die Ersatzzwangshaft ist auf Antrag der Polizei von 
der Justizverwaltung nach den Bestimmungen der 
§§ 901, 904 bis 910 der Zivilprozessordnung zu vollstre
cken. 

§ 55 
Unmittelbarer Zwang 

(1) Die Polizei kann unmittelbaren Zwang anwenden, 
wenn andere Zwangsmittel nicht in Betracht kommen 
oder keinen Erfolg versprechen oder unzweckmäßig sind. 

Für die Art und Weise der Anwendung unmittelbaren 
Zwanges gelten die §§ 57 ff. 

(2) Unmittelbarer Zwang zur Abgabe einer Erklärung 
ist ausgeschlossen. 

(3) Auf Verlangen der betroffenen Person hat sich der 
Polizeivollzugsbeamte auszuweisen, sofern der Zweck 
der Maßnahme nicht beeinträchtigt ,vird. 

§ 56 
Androhung der Zwangsmittel 

(1) Zwangsmittel sind möglichst schriftlich anzudro
hen. Der betroffenen Person ist in der Androhung zur 
Erfüllung der Verpflichtung eine angemessene Frist zu 
bestimmen: eine Frist braucht nicht bestimmt zu werden, 
wenn eine Duldung oder Unterlassung erzwungen wer
den soll. Von der Androhung kann abgesehen werden, 
wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere 
wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels zur 
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist. 

(2) Die Androhung kann mit dem Verwaltungsakt ver
bunden werden, durch den die Handlung, Duldung oder 
Unterlassung aufgegeben wird. Sie soll mit ihm verbun
den werden. wenn ein Rechtsmittel keine aufschiebende 
Wirkung hat. 

(3) Die Androhung muss sich auf bestimmte Zwangs
mittel beziehen. Werden mehrere Zwangsmittel ange
droht, ist anzugeben, in welcher Reihenfolge sie ange
wandt werden sollen. 

(4) Wird Ersatzvornahme angedroht. so sollen in der 
Androhung die voraussichtlichen Kosten angegeben wer
den. 

(5) Das Zwangsgeld ist in bestimmter Höhe anzudro
hen. 

(6) Die Androhung ist zuzustellen. Das gilt auch dann. 
wenn sie mit dem zugrundeliegenden Verwaltungsakt 
verbunden ist und für ihn keine Zustellung vorgeschrie
ben ist. 

Zweiter Unterabschnitt 
Anwendung unmittelbaren Zwanges 

§ 57 
Rechtliche Grundlagen 

(1) Ist die Polizei nach diesem Gesetz oder anderen 
Rechtsvorschriften zur Anwendung unmittelbaren 
Zwanges befugt. gelten für die Art und Weise der Anwen
dung die §§ 58 bis 66 und, soweit sich aus diesen nichts 
Abweichendes ergibt. die übrigen Vorschriften dieses 
Gesetzes. 

(2) Die Vorschriften über Not\vehr und Notstandblei
ben unberührt. 

§ 58 

Begriffsbestimmungen, 
zugelassene Waffen 

(1) Unmittelbarer Z\vang ist die Einwirkung auf Perso
nen oder Sachen durch körperliche Gewalt, ihre Hilfs
mittel und durch Waffen. 

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperli
che Einwirkung auf Personen oder Sachen. 

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbeson
dere Fesseln, Wasserwerfer, technische Sperren, Dienst
hunde, Dienstpferde, Dienstfahrzeuge, Reiz- und Betäu
bungsstoffe sowie zum Sprengen bestimmte explosions
fähige Stoffe (Sprengmittel). 

(4) Als Waffen sind Schlagstock, Pistole, Revolver, 
Gewehr und Maschinenpistole zugelassen. 

(5) Wird der Bundesgrenzschutz im Lande Nordrhein
Westfalen zur Unterstützung der Polizei in den Fällen des 
Artikels 35 Abs. 2 Satz 1 oder des Artikels 91 Abs. 1 des 
Grundgesetzes eingesetzt, so sind für den Bundesgrenz
schutz auch Maschinengewehre und Handgranaten zuge
lassen (besondere Waffen). Die besonderen Waffen dürfen 
nur nach den Vorschriften dieses Gesetzes eingesetzt 
werden. 
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§ 59 
Handeln auf Anordnung 

(1) Die Polizeivollzugsbeamten sind verpflichtet, 
unmittelbaren Zwang anzuwenden, der von einem Wei
sungsberechtigten angeordnet wird. Das gilt nicht, wenn 
die Anordnung die Menschenwürde verletzt oder nicht zu 
dienstlichen Zwecken erteilt worden ist. 

(2) Eine Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn 
dadurch eine Straftat begangen würde. Befolgt der Poli
zeivollzugsbeamte die Anordnung trotzdem, so trifft ihn 
eine Schuld nur. wenn er erkennt oder wenn es nach den 
ihm bekannten Umständen offensichtlich ist, dass 
dadurch eine Straftat begangen wird. 

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung 
hat der Polizeivollzugsbeamte dem Anordnenden gegen
über vorzubringen, soweit das nach den Umständen mög
lich ist. 

(4) § 59 Abs. 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes ist 
nicht anzuwenden. 

§ 60 
Hilfeleistung für Verletzte 

Wird unmittelbarer Zwang angewendet, ist Verletzten, 
soweit es nötig ist und die Lage es zulässt, Beistand zu 
leisten und ärztliche Hilfe zu verschaffen. 

§ 61 

Androhung 
unmittelbaren Zwanges 

(1) Unmittelbarer Zwang ist vor seiner Anwendung 
anzudrohen. Von der Androhung kann abgesehen wer
den, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere 
wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels zur 
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist. Als 
Androhung des Schusswaffengebrauchs gilt auch die 
Abgabe eines Warnschusses. 

(2) Schusswaffen und Handgranaten dürfen nur dann 
ohne Androhung gebraucht werden, wenn das zur 
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben 
Erforderlich ist. 

(3) Gegenüber einer Menschenmenge ist die Anwen
c_ung unmittelbaren Zwanges möglichst so rechtzeitig 
anzudrohen, dass sich Unbeteiligte noch entfernen kön
nen. Der Gebrauch von Schusswaffen gegen Personen in 
einer Menschenmenge ist stets anzudrohen; die Andro
hung ist vor dem Gebrauch zu wiederholen. Bei dem 
Gebrauch von technischen Sperren und dem Einsatz von 
Dienstpferden kann von der Androhung abgesehen wer
den. 

§ 62 
Fesselung von Personen 

Eine Person, die nach diesem Gesetz oder anderen 
Rechtsvorschriften festgehalten wird, kann gefesselt 
werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
sie 

1. Polizeivollzugsbeamte oder Dritte angreifen, Wider
stand leisten oder Sachen von nicht geringem Wert 
beschädigen wird, 

2. fliehen wird oder befreit werden soll oder 

3. sich töten oder verletzen wird. 

Dasselbe gilt, wenn eine Person nach anderen Rechts
vorschriften vorgeführt oder zur Durchführung einer 
Maßnahme an einen anderen Ort gebracht wird. 

§ 63 
Allgemeine Vorschriften 

für den Schusswaffengebrauch 

(1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn 
andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges erfolglos 
angewendet sind oder offensichtlich keinen Erfolg ver
sprechen. Gegen Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, 
wenn der Zweck nicht durch Schusswaffengebrauch 
gegen Sachen erreicht werden kann. 

(2) Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht 
werden, um angriffs- oder fluchtunfähig zu machen. 

(3) Gegen Personen, die dem äußeren Eindruck nach 
noch nicht 14 Jahre alt sind. dürfen Schusswaffen nicht 
gebraucht werden. Das gilt nicht, wenn der Schusswaf
fengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegen
wärtigen Gefahr für Leib oder Leben ist. 

(4) Der Schusswaffengebrauch ist unzulässig. wenn für 
den Polizeivollzugsbeamten erkennbar Unbeteiligte mit 
hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. Das gilt 
nicht, wenn der Schusswaffengebrauch das einzige Mittel 
zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist. 

§ 64 
Schusswaffen_gebrauch 

gegen Personen 

(1) Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht 
werden, 

1. um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben 
abzuwehren, 

2. um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder 
Fortsetzung eines Verbrech-2ns oder eines Vergehens 
unter Anwendung oder Mitführung von Schusswaffen 
oder Explosivmitteln zu verhindern, 

3. um eine Person anzuhalten. die sich der Festnahme 
oder Identitätsfeststellung durch Flucht zu entziehen 
versucht, wenn sie 

a) eines Verbrechens dringend verdächtig ist oder 

b) eines Vergehens dringend verdächtig ist und Tatsa
chen die Annahme rechtfertigen, dass sie Schuss
waffen oder Explosivmittel mit sich führt, 

4. zur Vereitelung der Flucht oder zur Ergreifung einer 
Person. die in amtlichem Gewahrsam zu halten oder 
ihm zuzuführen ist 

a) auf Grund richterlicher Entscheidung wegen eines 
Verbrechens oder auf Grund des dringenden Ver
dachts eines Verbrechens oder 

b) auf Grund richterlicher Entscheidung wegen eines 
Vergehens oder auf Grund des dringenden Ver
dachts eines Vergehens, sofern Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, d2.ss sie Schusswaffen oder 
Explosivmittel mit sich ffü1rt, 

5. um die gewaltsame Befreiung einer Person aus amtli
chem Gewahrsam zu verhindern. 

(2) Schusswaffen dürfen nach Absatz 1 Nr. 4 nicht 
gebraucht werden. wenn es sich um den Vollzug eines 
Jugendarrestes oder eines Strafarrestes handelt oder 
wenn die Flucht aus einer offenen Anstalt verhindert 
werden soll. 

§ 65 
Schusswaffengebrauch gegen Personen 

in einer Menschenmenge 

(1) Schusswaffen dürfen gegen Personen in einer Men
schenmenge nur gebraucht werden, wenn von ihr oder 
aus ihr heraus schwerwiegende Gewalttaten begangen 
werden oder unmittelbar bevontehen und andere Maß
nahmen keinen Erfolg versprechen. 

(2) Wer sich aus einer solchen Menschenmenge nach 
wiederholter Androhung des Schusswaffengebrauchs 
nicht entfernt, obwohl ihm das möglich ist, ist nicht 
Unbeteiligter im Sinne des § 63 Abs. 4. 

§ 66 
Besondere Waffen, Sprengmittel 

(1) Besondere Waffen im Sinne des § 58 Abs. 5 dürfen 
gegen Personen nur in den Fällen des§ 64 Abs. 1 Nm. 1, 
2 und 5 von dem Bundesgrenzschutz, der gemäß den Arti
keln 35 Abs. 2 Satz 1 oder 91 Abs. 1 des Grundgesetzes 
zur Unterstützung der Polizei des Landes Nordrhein
Westfalen eingesetzt "\Vird, und nur mit Zustimmung des 
Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen oder 
eines von ihm im Einzelfall Beauftragten angewendet 
werden, wenn 
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1. diese Personen von Schusswaffen oder Explosivmit
teln Gebrauch gemacht haben und 

2. der vorherige Gebrauch anderer Schusswaffen erfolg
los geblieben ist. 

(2) Besondere Waffen dürfen nur gebraucht werden, um 
einen Angriff abzuwehren. Handgranaten dürfen gegen 
Personen in einer Menschenmenge nicht gebraucht wer
den. 

(3) Im Übrigen bleiben die Vorschriften über den 
Schusswaffengebrauch unberührt. 

(4) Sprengmittel dürfen gegen Personen nicht ange
wendet werden. 

Fünfter Abschnitt 
Entschädigungsansprüche 

§ 67 
Entschädigungsansprüche 

Die§§ 39 bis 43 des Ordnungsbehördengesetzes finden 
entsprechende Anwendung. 

Sechster Abschnitt 
Verwaltungsvorschriften 

§ 68 
Verwaltungsvorschriften 

Das Innenministerium erlässt äie zur Ausführung die
ses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 
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